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Napoleons Katechismus -� ein tatechetischer Beitrag
zur Iubiläumsfeier 1813�1913.

(Pf. B. in Bc.)
III.

Oben und eben genanntes Büchlein war der Gegen-
stand unsrer Betrachtung. Da mag es uns bisher wohl
gegangen sein wie dem Wanderer, der noch in weiter
Ferne das Ziel seiner Wauderschaft zu Gesicht bekommt:
er sieht alles, das Tal, die Berge, den Wald, »das Städtchen
mitten hinein gebettet, � aber nur als ein großes Ganzes,
in allgemeinen Umrissen. Doch nun setzt er den Wander-
stab weiter und nähert sich immer mehr seinem Ziele: jetzt
treten auch die Einzelheiten des ihn anziehenden, ent-
zückenden Bildes, etwa jener Baum oder dieses Häuschen,
immer mehr und mehr vor sein Auge und vor seine
betrachtene Seele.

So erging und so ergeht es auch uns bei der Be-
trachtung des ,,Katechismus zum Gebrauche in allen
Kirchen des französischen Kaiserreichs«. In unserm letzten
Aufsatz, hatten wir ihn nur als ein einzelnes Ganze vor
Augen gehabt und ihn im allgemeinen betrachtet und be-
urteilt. Heute wollen wir ihm sozusagen näher auf den
schmächtigen Leib rücken nnd ihn uns in seinen Einzelheiten
ansehen. Doch der liebe Leser gerate nicht etwa in Furcht
nnd Schrecken, wie wenn wir ihm jetzt ans Napoleons
Katechismus alle die Dinge austischen wollten, die in jedem
anderen Religionsbüchlein auch drinstehen und die ein
jeglicher normaler Ehristenmensch, nicht etwa bloß ein
Theologe weiß und glaubt. Nur einige besondere Eigen-
tümlichkeiten, ein paar patentierte Spezialstosfe wollen wir
aus dem französischen Katechismus herausheben und ein
wenig unter moderne Beleuchtung setzen. Was wir heutigen
Katecheten von den damaligen etwa besonderes lernen
können, das sei der Gegenstand der folgenden bescheidenen
Betrachtung.

Es ist eine bekannte Tatsache: die ganze gebildete
Welt � ob innerhalb unserer Kirche oder außerhalb �
redet und urteilt über die Bedeutung des katholischen
Kultus. Man nehme selbst unsere deutschen protestantischen
Klassiker zur Hand und lese beispielsweise etwa nach, was
Schiller den jungen Mortimer zu Maria Stuart sagen läßt:

»Wie wurde mir, als ich ins Innere nun
Der Kirchen trat, und die Musik der Himmel
Herunterstieg, und der Gestalten Fülle
Verschwenderisch aus Wand und Decke quoll,

Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht
Das Hochamt halten und die Völker segnen.
O, was ist Goldes, was Juwelen.Schein,
Womit der Erde Könige sich schmlicken!
Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben.
Ein wahrhaft Reich, der Himmel ist sein Haus,
Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen«. �

Man stelle sich ferner die Menschenmassen vor, die
alljährlich in der Karwoche aus allen Lagern, aus allen
Ländern in den St. Petersdom strömen und da mit
kritisch gespannter Aufmerksamkeit � fromme Andacht
kann man es freilich nicht nennen � schauen und hören.
Man glaube auch manch� edlem, strebsamen Geiste, der
schließlich den Rückweg heimwärts, zur alten Mntterkirche,
gefunden, wenn ser uns sagt: »was mich dahin geführt
hat, das war außer der Konsequenz und Geschlossenheit
des katholischen Glaubens vor allem die Schönheit seiner
äußeren Erscheinung, seines Kultus«. Ja, aber warum
bekommen wir denn solche Äußerungen und solche Urteile
nicht öfter zu hören? Warum wirkt denn jener Sauerteig
nicht tiefer und breiter im Mehl der modernen Menschheit?
Unser andrer Dichterfiirst, Göthe, fällte ein anderes, ein
ungünstigeres Urteil als Schiller, da er in Rom der Papst-
messe beiwohnte. Es fehlte ihm am rechten Verständnis.
Der protestantische Durchschnittsmeusch sieht in unserem



130 Schlesifches Pastoralblatt Nr. 9

Gottesdienst fast nur ,,leere Äußerlichkeiten«, weil ihm der
Sinn für das Jnnerliche desselben nie und nirgends ge-
weckt worden ist. Und sagen wir es bald offen und ehrlich:
Die Gefahr des Katholiken, bei seinem Beten und Opfern
zu veräußerlichen, ist auch wirklich groß, wenn ihm nicht
immer und immer wieder gelehrt und gezeigt wird, bei
allen seinen Zeremonien Gott ,,im Geiste und in der
Wahrheit« anzubeten. Ob man dieser Gefahr wohl immer
auf Kanzel und Katheder energisch genug entgegen-
getreten ist? Ob man es wenigstens heutzutage tut?
Die ,,Grundfragen der Katechetik«, herausgegeben von
der katechetischen Sektion der österreichischen ,,Leo-
Gesellschaft«, enthalten in ihrem dritten Heft einen Auf-
satz »Der liturgische Schulnnterricht«, und dessen erste
These lautet: »Der liturgische Unterricht für die Schul-
jugend muß dem Katecheten und Seelsorger als Gewissens-
pflicht gelten ans Gründen der Vernunft wie auf Grund
positiven Gesetzes. Mancherorts und in mancher Zeit-
periode wurde derselbe unterschätzt und stiefväterlich be-
handelt, in der Tat ein beklagenswertes, folgenschweres
Versäumnis, das Satisfaktion erheischt«. In der weiteren
Ausführung seiner These sagt es der Verfasser dann noch
deutlicher: ,,Vor lauter Doktrinaris1nns und harter Arbeit,
schwere Definitionsfragen des Katechismus dem Kinde
wenigstens für den Augenblick einigermaßen faßbar zu
n1achen, fehlt die Zeit für den liturgischen Unterricht.
Vielfach hatten auch die Katechismen für den
Ritus nur allerdürftigste Notizen, und die Fragen
bei Prüfungen wagteu sich kaum auf das liturgische
Gebiet«. Wie steht es nun? Was wir in unseren Aus-
führungen soeben durch den Druck hervorgehoben haben,
trifft das auch bei unserem Religions1mterricht zu? Wir
greifen nach unserem Schulkatechismus auf dem Arbeits-
tisch »und finden darin beispielsweise über das ganze
große, packende Kunstwerk des katholischen Kirchenjahres �
etwas mehr als eine Seite. Die älteren Ausgaben
derselben enthielten �� garnichts. Jakob Lindner wollte
in neuester Zeit das Religionshandbuch seines Ordens-
genossen Deharbe verbessern. In vielfacher Hinsicht hat
er�s auch wirklich getan. Doch bei dem Thema Kirchen-
jahr, da macht er aus der einen Druckseite seines Vor-
gängers �- eine halbe. Doch nun nehmen wir den viel
verschrieenen Katechismus Napoleons zur Hand: nachdem
er auf 36 Druckseiten die Glaubenslehre, auf 26 die
Sittenlehre behandelt hat, redet er auf 73 Seiten über
den ,,Gottesdienst«, dabei allerdings auch über Gebet und
Sakramentologie. Aber die letzten 20 Seiten dieses
dritten Teils belehren uns ausschließlich über unser
katholisches Kirchenjahr, und wenn wir daraus einzelnes
anführen dürften: etwa je zwei Seiten unterrichten uns
über die Hauptfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten,
und selbst von Epiphanie nnd von dem ,,Fest (?) aller

Seelen« handelt mehr als eine Druckseite! M(-minisse
iuvat. Vorliegende Arbeit über Napoleons Katechismus
sollte ja ein katechetischer Beitrag zur Jahrhundertfeier
werden. Aber bei einer solch ernsten Feier follen wir
nicht bloß Hurra rufen; wir follen uns auch aufmuntern
und ermahnen lassen: Versenken wir uns also alle, Lehrer
und Schüler, immer mehr und mehr in den Reichtnm, in
die Pracht unsers katholischen Kirchenjahres. Es ist ein
Kunstwerk. Aber um ein Kunstwerk zu genießen, muß
man es vor allen: erst einmal verstehen. Und ein jeder
Christ, ob jung oder alt, soll ja ein jedes neue Kirchenjahr,
das ihm beschieden ist, immer mit neuer, mit immer
innigerer Teilnahme durchleben, und noch »der Greis am
Stabe gebückt, soll Trost und Erhebung finden in jenen
frommen Übungen, zu denen die Schule� den Keim in ihn
gelegt hat«. � Und schließlich sei es uns erlaubt, dem
eben behandelten Kapitel über den liturgischen Schul-
unterricht noch ein kleines Anhängsel hinzuzufügen. Der
Napoleonsche Katechismus spricht bei der Lektion »Von
der Messe in der Pfarrkirche« auch vom sog. öffentlichen
Vortrag. Versteht er darunter bloß die Predigt an Sonn-
und Festtagen? Nein; die nennt er sogar erst an zweiter
Stelle. Als erstes Stiick bezeichnet er »das öffentliche von
Gott gebotene Gebet für die ganze Kirche, für die Priester,
für die Fürsten und für alle öffentlichen und besonderen
Bedürfuisse«. Es ist also das, was im Anhang unserer
amtlich eingeführten Perikopenbücher als ,,Gebet für das
allgemeine Anliegen der Christenheit« enthalten ist. Ob
nun aber dieses feierliche gemeinschaftliche Gebet der
ganzen Gemeinde, gleichsam eine sonn- und festtägliche
Massenpetitiou zum Throne Gottes, überall innerhalb der
Grenzen unserer weiten Diözese bekannt nnd geschätzt ist?
Ob es nicht hie und da etwas geringschätzig behandelt
wird? Wir erlauben uns hierzu bloß noch die eine Be-
merkung: Dieses, unser allgemeines Kirchengebet, stammt
nicht etwa erst ans den Zeiten Napoleons, es verdankt
seinen Ursprung auch einer kritischen, wild bewegten Zeit,
ähnlich wie heute, es ist ein Geistesprodukt, eine geistige
Reliquie des seligen Kanisius, des ,,zweiteu Apostels der
Deutfchen«. Eint a.pp1i0ati0!

Noch einen anderen schönen, tiefsinnigen Gebrauch beim
sonn- und festtäglichen Pfarrgottesdienst, der aber bei uns
ganz unbekannt ist, nennt uns der französische Katechismus.
Wir sehen dabei gleichsam die Urchristen vor uns wieder
versammelt (Apstgesch. 4,32: »ein Herz nnd eine Seele«);
der Katakombengottesdienst steigt aus seinen Grüften noch
einmal zu uns empor.

Er ist die Zeremonie des ,,geweihteu Brotes«, wie sie
in Frankreich heute noch angewendet wird. Der Katechis-
mus Napoleons belehrt uns darüber: »Das geweihte Brot
ist ein Zeichen der Gemeinschaft, die unter den Gläubiger:
stattfindet. Er stellt uns die Liebesmahle dar, welche
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die alten Christen unter einander hielten zum Zeichen
ihrer Vereinigung. Diese Zeremonie lehrt uns, mit unseren
Brüdern in der Liebe zu leben.«

Doch ehe wir für diesmal unsere Ausführungen schließen
möge der geneigte Leser noch etwas anderes mit Freund-
lichkeit und Geduld aus dem alten, vergilbten französischen
Katechismus entgegennehmen. Vielleicht wird es zunächst sein
Befremden erregen, wie es auch damals schon manchen Kritiker
befremdet hat. Doch er möge es nur immer aufmerksam lesen
und erwägen. Wenn wir gelegentliche Äußerungen unserer
heutigen Katecheten recht deuten, so glauben wir, daß die
moderne Katechetik sich noch oft und gründlich mit diesem
Punkte beschäftigen wird. Und was meinen wir denn
so geheimnisvoll andeutend? Der Napoleonsche Katechismus
verlangt von den Katechumenen: »Sage mir das Gebet
des Herrn, sage mir den Cnglischen Gruß im Lateinischen
her«. Auf die Frage: »Wie muß man beichten?« führt
er aus: »Man muß niederknieen und den Priester um
den Segen bitten mit diesen Worten: Segne mich, mein
Vater, weil ich gesündigt habe; oder im Lateinischen:
Bene(1ie mihi, pate1-, quia peeeavi; das C0niiteor bis
auf me-i culpa hersagen . . . hernach (nach dem Sünden-
bekenntuis) muß man das 0ontiteor (mit dem Misereatur
und lnc1ulgentiam) endigen und eine Handlung der Zer-
knirschung des Herzens verrichten«. Unter den Gebets-
formeln finden wir am Schluß des Abendgebets wiederum
das Conkiteor, Pater, Ave und zuletzt auch das 0redo.
Also bei verschiedenen Gelegenheiten im Religionsunterricht,
in der christlichen Lebensführung eine Betonung der
lateinischen liturgischen Sprache. Was sollen wir dazu
sagen, und was hat man bisher dazu gesagt? Wenn wir
uns in der Geschichte des christlichen Unterrichts auch nur
einigermaßen umsehen, so finden wir, wie nun an der Stelle
,,katholischer Christ und katholische gottesdienstliche Sprache«
die Wogen der Kritik allemal sich stanten, wie an diesem
Punkte die Wasser gleichsam heftig auf- und niederrauschten.
Die Leute, die da einst im Lauf der Geschichte eine
deutsche Nationalkirche, möglichst ,,los von Rom«, er-
strebten, die im Ausmerzen irgend eines liturgischen Textes
sofort eine ,,nationale Tat«» erblickten, mußten natürlich
schon aus diesem Grunde gegen den Katechismus Napoleous
gar heftig sich ereifern. So schrieb der in dieser Hinficht
bekannte Jgnaz Heinrich von Wessenberg über die
,,Elementarbildung« des französischen Volkes: ,,Ju der
Schule werden einige religiöse Formeln auswendig gelernt,
zum Teil noch in lateinischer Sprache, die bis jetzt auch
für das Volk noch die Sprache der Gottesverehrung ist.
Der Bauer und Bürger betet und singt gedankenlos
lateinisch. Französischer Kircheugesang hat nur selten Ein-
gang gefunden«. Und auch die Kirchenreformer unserer Tage
setzten allemal an den altehrwürdigen Baum der lateinischen
Kultsprache ihre blinkende Axt und wollten dafür dann ein

paar dürftige Reislein eigner Zucht ins katholische Erd-
reich hineinstecken, angefangen mit Johann Baptist
Hirscher, der seinem Versuche von 1821 ,,Missae ge-
nuina.m notionem eruere eiusque eelebrandae 1«eetam
metho(1um monstrare« sogar noch zwei eigens erfnndene
deutsche Meßformulare hinzufügte, bis auf Anton Vo-
grinec� Buch ,,Nostr-. maximo. eu1pa«, das l904 wohl-
verdient auf den Judex kam. Doch welches waren die
Folgen, was war das Resultat aller dieser mehr oder
weniger wohlgemeinten Bestrebungen? Es war ein pro-
testantischer deutscher Fürst � König Friedrich von
Württemberg �, der einst für seine katholischen Unter-
thanen die merkwürdige allerhöchste Verordnung erlassen
mußte, ,,weil durch die der niederen Geistlichkeit gestatteten
Willkürlichkeit von Dorf zu Dorf eine Disharmonie ent-
stehe, wodurch die Einförmigkeit des Kultus und ebenso
leicht die Ruhe der Gewissen gestört werden, daß aller
Orten die lateinische Sprache bei dem Kultus wieder
hergestellt oder beigehalten werden solle, ohne sich zu er-
lauben, in dem althergebrachteu Ritus das Geringste ab-
zuändern«. (Bonifatius Gams, Gesch. der Kirche Christi
im 19. Jahrh. I. 425). Friedrich Lauchert, der
Biograph Staudenmaiers, sagt treffend, daß alle diese
Bestrebungen und Entwürfe »in ihrer ästhetisch-sentimentalen
Subjektivität gegenüber der kirchlichen Liturgie doch nur
augenscheinlich zeigen, wie klein der einzelne Mensch ist,
wenn er seinen Privatgeist dem Geiste der Kirche entgegen-
stellt«. Nein, die eine lateinische Kultsprache auf dem
weiten Erdenrund ist nicht der Laune, der Willkür, dem
Machthunger irgendwelcher römischer Päpste entsprungen,
sie ist naturgemäß emporgewachsen auf uraltem historischen
Boden, als eine eiserne Notwendigkeit für die uns-. ea.tholjea
eee1esia, zum Schutz gegen alle auseinander wuchernden,
sonderkirchlichen und nationalkirchlichen Bestrebungen. Jst
sie aber notwendig, dann muß sie auch bleiben. Aber � so
entsteht nun die wichtige Frage � wie? Was muß dazu
unsrerseits ebenso naturgemäß und notwendig geleistet
werden? Damit verlassen wir unseren kleinen historischen
Exkurs und wenden uns einem katechetisch-liturgischen
Thema zu, das heut, nach hundert Jahren, angeregt zu
haben wiederum ein Verdienst des viel verschrieenen fran-
zösischen Katechismus ist. Schon vor einigen Jahren ver-
langte die ,,Katechetik nnd Methodik« von Gatterer-
Krus, daß die Schuljugend außer unsern deutschen Kirchen-
liedern auch einige der lateinischen liturgischen Texte, wie
das Kyrie, Gklo1«ia, Crec1o, san(-tue u. ä. gut aussprechen
und auswendig lernen sollten. Die Verfasser wiesen hin
auf den Wunsch Pius X. in seinem Motuproprio vom
22. November 1903: ,,Praesertim apu(1 p0pulum eantus
Gk1«eg0riunus est just-).urandus, qu0 vehementius ehristi-
Col-.e, more muiorum, saerae liturgiae eint rursus par-
tic-ipes«. Die bereits oben erwähnten ,,Grundfragen der
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Katechetik« (l912) fordern gleichfalls für den liturgischen
Schulunterricht ,,Iugendgesang der Responsorien und
ständiger liturgischer Meßtexte im Hochamt«. Wer aber
von unsern lieben Lesern das Glück hatte, im Friihherbst
vorigen Iahres dem eucharistifchen Kongreß in Wien bei-
zuwohnen und wer nicht bloß an diesem, sondern dann
auch noch mit Geist und Gemüt an dem damit verbundenen
katechetischen Kursus teilnahm, der wird wissen, wie bei
dem Thema ,,liturgischer Unterricht auf Mittel- und Ober-
stufe« diese und ähnliche Forderungen immer und immer
wieder von Redneru Deutschlands und Osterreichs an die
Oberfläche der Diskussion gebracht wurden. Ihrem Ver-
langen möchten wir uns aus innerster Überzeugung und
von ganzem Herzen anschließen. Es muß unsrer Kirche
zur Ehre 1ind ihren Kindern zum Heile in dieser Hinsicht
etwas mehr geschehen. Über das Was? und Wie? im
genaueren können wir uns freilich jetzt hier nicht verbreiten.
Das wäre das Thema zu einer neuen Arbeit. Aber in
einer Zeit, wo viele von uns, aus gewissen hohen und
edlen Absichten, sich den »in den Reichtum, in die Pracht« der
alten orieutalischenLit1irgien vertiefen, dürfen wir vor
allem nicht vergessen, unsern Kindern die Tiefe und die
Schönheit des eignen altehrwürdigen Ritus möglichst voll-
kommen zu erschließen. Freilich zum Schluß uoch einen
guten Schluck Wasser hinein in den Wein unserer kateche-
tischeu Begeisterung. Mit Gatterer-K"rus sagen auch wir:
»Daß zur Verwirklichung der bezeichneten Aufgaben uoch
manche Vorbedingung fehlt, oft auch die nötige Vorbildung
des Katecheten, das wissen wir«. Vor allem denken wir dabei
an unsere Mitarbeiter aus dem Lehrerstande, die in ihren
Seminaren oft nichts mehr von der alten klassischen
Sprache eines hl. Ambrosius und eines hl. Augustinus
erfahren, sondern sich mit einem bischen Französisch be-
gnügen müssen. Sie verstehen häufig die Sprache unseres
Gottesdienstes im einzelnen selbst nicht und können deshalb
diese Einzelheiten auch ihren Schülern nicht erklären. Und
das müssen wir bedauern als katholische Katecheten, als
katholische Seelsorger und als katholische Christen über-
h(1Upt- (Schcuß sorge)

Zum 300 jährigen Geburtsjubiliinm des
ehrwürd. Bartholomäus Holzhauser.

1I.
Die Heiligkeit ist immer fruchtbar. Die sich selbst-

vergesseude Liebe zu den Menschen, welche von der Liebe
zu Gott getragen und verklärt ist, der echt apostolische
Seeleneifer wirkt wie Feuer, das alles an sich reißt und
sich gleich macht. Dagegen ist der Egoismus kalt und
tot; er läßt die Herzen kalt und geht spurlos vorüber.
Holzhauser hatte jenen Eifer, der zündet, nnd er besaß ihn
im Grade eines Heiligen. Deshalb hat er allerwärts die

Herzen für den Glauben und die Tugend erobert, und
wo vor ihm Unwissenheit und Sittenverderbnis herrschte,
hinterließ er in kurzer Zeit eine Musterge1neinde.

Indes hat Bartolomäus Holzhauser uoch in anderer
Weise, weit über den Wirkungskreis eines gewöhnlichen
Priesters hinaus, Segen gespendet, 1md zwar zunächst als
ein herrliches Vorbild, als ein wahrer Spiegel für alle
in der Seelsorge beschäftigten Weltpriester aller Zeiten.

Schon für seine eigne Zeit war er in dieser Hinsicht
eine Erscheinung von wahrhaft providentieller Bedeutung.
Die religiösen Kämpfe der Reformation, welche nun bereits
ein Jahrhundert hindurch Deutschland durchwühlt hatten,
dann die fortwährenden inneren Kriege, die aus ihnen
folgten, zuletzt der 3() jährige Krieg, der das kathol. Bayern,
Holzhansers Vaterland, in ganz entsetzlicher Weise mit-
nahm: das alles hatte für die Seelsorge Verhältnisse ge-
schaffen, von deren Trostlosigkeit wir uns keine Vorstellung
mehr zu machen vermögen. Buchstäblich trafen die herz-
zerreißenden Klagen des Propheten Ezechiel (XXIV, 5)
zu: »Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten
haben nnd sie sind allen wilden Tieren (den Irrtümern
und Lasteru) zum Opfer gefalleu!,, Der Mangel an Seel-
sorgspriestern war so groß, daß viele Gemeinden tätsächlich
hirtenlos waren, und die wenigen eifrigen Priester sahen
sich einer solchen Verwildernng gegenüber, daß sie den
Mut verloren und, um wenigstens ihre eigene Seele zu
retten, in die Klöster flüchteten. Im Unglück ist das
größte Unglück die Mutlosigkeit. Wie ein von Gott ge-
sandter Engel erschien da das Beispiel unerschrockenen,
opfermutigen Seeleneifers, welches Holzhauser schon als
ganz junger Priester leuchten ließ. Der Herr hatte sich
aus dem armen Schuhmacherskind ein taugliches Rüst-
zeug für seine bedrängte Kirche erzogen. Der junge
Bartholomäus hatte viele Neigung zum Ordensstande.
Lange dachte er ernstlich daran, in die Gesellschaft Iesn
einzutreten, ans welcher ihm die Vorsehung eine Reihe
von ausgezeichneten Lehrern gegeben hatte. Allein innere
Erleuchtung und der weise Rat seines Beichtvaters ans
eben dieser Gesellschaft, des Theologieprofessors Pater
Lyprand an der Universität Ingolstadt, bestimmte ihn, in
der Welt auszuharreu und mit Miit und Gottvertrauen
an die schwere Aufgabe des Seelsorgspriesters heran-
zutreten. Tatsächlich haben eine ganze Reihe von jungen
Pfarrern, welche sich durch ihren Ernst und Eifer aus-
zeichneten und nahe daran waren, »die Welt zu verlassen,
an dem "hinreißenden Beispiel des jungen Priesters das
Vertrauen wiedergefunden, und sie sind, meist in enger,
freundschaftlicher Verbindung mit Holzhauser, treffliche
Hirten geworden, wie die Not der Zeit sie forderte. Bei
aller Demut und Bescheidenheit war das vorbildliche
Leben und Wirken Holzhansers ein leuchteudes Beispiel
für weite Kreise. Deshalb hat dieser ganz einzige Priester
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auch auf die erleuchteten Kirchenfürsten seiner Zeit einen
so tiefen Eindruck gemacht, deshalb hatte der größte der
deutschen Kircheufürsten von damals, Joh. Phil. v. Schön-
born, für den demütigen Pfarrer in Tirol eine so hohe
und aufrichtige Verehrung, daß er es "als das größte
Glück seines Lebens betrachtete, ihn für seine Bistümer
gewonnen zu haben. Holzhanser war ein Licht, das der
Herr auf den Leuchter seiner Kirche gestellt hatte.

Daß er aber auch noch für unsere Zeit ein echtes Vorbild
des Seelsorgers ist, darüber wollen wir hier einem be-
rufenen Manne, dem seligen Domdekan Dr. Heinrich, das
Wort geben, welcher in der Vorrede zu Gaduels Holz-
hauser-Biographie folgendes schreibt: »Wenn man bei ihm
von gewissen außerordentlichen Gnaden und Heimsuchungen
seines inneren Lebens absieht, so kommt nichts vor, was
nicht fast gerade so im Leben der meisten Geistlichen sich
wiederfindet. Hier ist also für sie ein überall unmittelbar
praktisches Vorbild gegeben und ihnen gezeigt, wie heilig
sie werden, wie segeusreich sie wirken können, wenn sie
nur überall von demselben Geiste eines festen und lebendigen
Glaubens sich leiten lassen, von dem der selige
Holzhanser in so vollkommener Herzenseinfalt sich leiten
ließ und in welchem er mit heldeumiitiger Standhaftigkeit
gewirkt hat«. Er nennt das Leben des B. Holzhanser
,,eine vollkommene Pastoral in Beispielen«. Wir können
also allen Seelsorgspriestern inbezug auf Holzhausers
Biographien zurufen: »Nimm und liest«

Um aber die Bedeutung dieses Priesters nach dem
Herzen Gottes für die Hebung des Priesterstandes noch
besser zu erkennen, müssen wir uns auch Vergegenwärtigen,
was er für die Heranziehung wissenschaftlich gebildeter
und eifriger Seelsorger gewirkt hat. Das Konzil von
Trient hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn es
zur Abhilfe der allgemeinen Seelsorgenot (Sess. XXlIl.
c. 18. de ref.) die Errichtung von Seminarien für Knaben
und Jünglinge anordnete. Groß war auch allenthalben,
nicht zuletzt in Deutschland, der Eifer der Bischöfe in der
Gründung dieser Anstalten. Allein in den entsetzlichen
Wirren der Zeit und bei dem Mangel an Mitteln infolge
der bestäudigen Kriege, waren viele hoffnungsvolle An-
stalten wieder eingegangen. Der Neugründung standen
große Schwierigkeiten im Wege. Holzhanser war ein
Mann der praktisches! Tat. Seine Liebe machte ihn er-
finderisch. Er wußte Rat. Die Opfer, die er dabei
persönlich zu bringen hatte, achtete er nicht. Er hatte den
Plan, die fehlenden Knabenseminarien durch das Pfarr-
haus zu ersetzen. Er nahm talentierte Knaben zu sich
nnd unterrichtete sie und ließ sie durch seine Hilfspriester
unterrichten, um sie nach gehöriger Prüfung und Fest-
stellnng ihres Berufes zum Priestertum dem Studium der
Theologie zuzuführen. So wurde zuerst sein Pfarrhof in
Tittmoning, dann der von St. Johann und endlich das

Pfarrhaus von Bingen ein kleines Knabenseminar. Viele
der jungen Studenten sind später tüchtige Seelsorger, einige
sogar durch Wissenschaft oder hohe kirchliche Würden be-
rühmte Geistliche geworden. An die Binger Zeit Holz-
hausers knüpft sich eine interessante Anekdote, welche in
der May�schen Biographie durch ein Bild verewigt ist
und die hier eine Stelle finden möge. Als Holzhanser
1655 in Bingen angekommen war, eröffnete er sofort die
Lateinschule im Pfarrhaus. Eine Frau namens Hensch
brachte ihren kleinen Lambert, der etwas schüchtern vor
dem Priester stand. Holzhanser ermutigte ihn, indem er
anscheinend scherzweise zu ihm sagte: »Du wirst Pfarrer
in Biugen«. Aus dem Scherz wurde Ernst und man
faßte die Äußerung später um so lieber als Prophezeinug
auf, da der ehrwürdige Diener Gottes ohnehin durch
echte Weissagungen eine gewisse Berühmtheit erlangt
hatte. Lambert Hensch wurde wirklich 1693 Pfarrer von
Bingen, wo er bis 17l7 als solcher amtierte nnd danach
noch 1() Jahre in hohem Alter im Ruhestand verlebte.
Die Anekdote soll wohl verbürgt sein. Das Binger
Pfarrhaus ist ein gewisser urknndlicher Beweis dafür. Es
trägt in seinem Äußern an drei Seiten zwischen der
Jahreszahl 1700 die Buchstaben L. H., welche Lambert
Hensch bedeuten, der als Pfarrer das Haus erbaut hat.
Aus der Holzhauserschen Pfarrhausschule in Bingen ist
übrigens ein hochverdientes Gymnasinm geworden, das
über 100 Jahre lang von den Priestern der Holzhanser-
schen Genossenschaft geleitet worden ist.

Um dem May�schen Büchlein nicht vorzugreifen, wollen
wir hier nur kurz erwähnen, daß Holzhanser auch Priester-
seminarieu in Salzburg, Jngolstadt und Würzburg ge-
gründet hat. Fügen wir noch ein Zeugnis hinzu, welches
der obengenannte Domdekan Dr. Heinrich ihm als Lehrer
des geistlichen Lebens und Erzieher des Klerus (am ge-
nannten Orte)ausstellt: ,,Dieser ehrwürdige Diener Gottes
gehört selbst zu den erleuchtetsten Lehrern Jdes geistlichen
Lebens und des seelsorglichen Wirkens, welche die Kirche
je besessen hat. Seine Schriften gehören in dieser Be-
ziehung zu dem Kostbarsten und Gediegensten, was die
kirchliche Literatur besitzt; sie reihen sich würdig dem Vor-
trefflichsten an, was die Heiligen uns hinterlassen haben.
Jn diesen einfachen, überall mit dem Siegel der tiefsten
Demut bezeichneten Schriften ist alles lauteres, gediegenes
Gold himmlischer Weisheit«. Haben wir hier noch ein
Wort hinzuzufügen, um zu beweisen, daß die Katholikeu
Deutschlands, Priester und Volk, allen Grund haben,
diesem gottbegnadigten Priester dankbar zu sein und das
300 jährige Jubiläum seiner Geburt als eine Gelegenheit
zu benützen, diesem Dank entsprechenden Ausdruck zu geben?
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Das Bt«eslauer Archtdtakonat im Jahre 1647 nach
eintritt Berichte des Archidiakous 1)k. Joh. von Beest.

Von I)1-. 1«�1-. Lambcrt Schnlte O. F. M.

Jn der handschriftlichen Chronik von Reichenbach i. Schl.,
wclche unt 1730 Johann Karl Zoller, Pfarrer von
Reichenbach, verfaßt hat, befinden sich verschiedene archi-
valische Beilagen in Kopieu und in Originalen. Dazu
gehört auch nachfolgende vott dem Archidiakott Johann
von Beest attsgestellte Informatio de Art-hjdiaconatu
W1«atislaviensi Anna 1647.. Das Schriftstiick bietet ein
besonderes Jnteresse, weil diese Nachweisung über den
Religiousbestand in der Mitte liegt zwischen den Protokollen
der Visitation des Archidiakomts Peter Gebauer von 1638
und denen der Visitation, welche der Archidiakon Sebastian
von Rostock dttrch seine Vertreter in den Jahren 1651
uttd 1652 abhalten ließ. Die ,,Into1·matio« bildet daher
eine willkommene Ergänzung zu den ,,Visitationsberichten
der Diözese Breslatt«, welche Professor Dr. Jnngnitz
herausgegeben hat.

Wir beginnen mit einer kurzen Biographie des Archi-
diakous Johann von Beest.

Johann von Beest stamntte atts Brabant. Er war
der fünfte Sohn Dittrichs von Beest und seiner Ehefrau
Henrica, welche im Jahre 1584 in der Stadt Grabe an
der Maus getraut waren. Er studierte vom Oktober
1613 bis Dezember 1616 an der Universität Löwen und
wurde hier Mag. a1«tium. Ant 18. April 1620 erteilte ihm
der Antwerpener Bischof Johann Malderus die Priester-
weihe. Jm Juli 1624 erwarb er in Rom den Grad
eines Doktors der hl. Theologie. Der Psalzgraf Wolfgang
Wilhelm hatte ihn auf Empfehlung des Kardinals Klesel
zu seinem Rate ernannt.

Nach der Resignation des Kanonikns Korditzki wurde
Johann von Beest am 15. September l634 Kanonikus an
der Breslauer Kathedralkirche.

Jtt feiner neuen Stellung entfaltete er bald eine her-
vorragende Tätigkeit, besonders auf diplomatischem Gebiete.
So wurde er von dem Breslauer Domkapitel mit den
heiklen Verhandlungen betrant, welche von 1638 bis 1641
über die Gnesener Metropolitanfrage und wegen der
Verhinderung einer Vereinigung der Bistiimer Breslau
und Plock in der Person des Prinzeu Karl Ferdiuaud in
Wien, Regensburg nnd Rom gepflogen wurden 1).

Nach dem Tode von Joseph Stephetius (-s 1644)
wurde er von dem Fiirstbischof Prinzen Karl Ferdinand
ad. Warschau 19. Dezember 1644 zum Kanzler des Kapitels
ernannt, und nach dem Tode Peter Gebauers erhielt er

I) Ein Teil der Akten hat sich erhalten: De pt-aete11sa Met1«o-
politana lu1·isdicti0ne A1«cl1iepiscopi Gnesnensis sup1«a episc0patnm
W1·atislavie11sen1 (1638J9). Brcsl. Dii5z.-Ai·ch. MS. I, 7.

durch Dekret vom 16. Oktober 1646 die Würde eines
Archidiakonus an der Vreslauer Domkirche1).

Der gewaudte Prälat wäre allem Anschein nach der
geeignete Mann gewesen, um durch eine persönliche,
griindliche Visitatiott seittes Archidiakonatssprengels die
schwierige Religionsfrage einer Lösung entgegenzuführeu,
zttmal ihm das Vertrauen des Fürstbischoss Karl Ferdinaud,
der sich selbst, wie es scheint, fiir die ,,Reforntation« leb-
haft interessierte2), zur Seite stand. Leider war ihm keine
lattge Wirksamkeit beschieden.

Gestorbeu ist der Archidiakon Johann von Beest schon
am 3(). April l649. Ja den Not-tta ex aotis (-apit.
findet sich folgende Eintragung: Cum pie det�unotus do�
minus A1«ohidiaeonus de Beest pro st1·uotut«a ae(1jum
sua1·nm multum expen(ie1·it ideoque ae1«is alieni platt�
mum pro l1e1«edjtate vix aliqui(I re1iqne1-it, disp0sitionem
sue-tm ultimam licet impe1«feotam vig01·e p1·ivilegi0rum
V. C-tpituli approl)andam et legato illo aliquali E(-(-lesiae
facto acquiescendum videbatur. Quae gratia testa-
menta1·ja sie fu«(-tu et aliis, at Hat et obServetu1·, con-
(-lusum fuit3).

Zur allgemeinen Orientierung empfiehlt es sich, fol-
gendes der ,,lnformatio« noch vorauszuschicken. Noch im
Jahre 1510 hatte die Provinzialsynode zu Petrikan die
Archidiakoneu zu eifriger Visitation ermahnt. Allein in
der Bresla1ter Diözese fand über ein halbes Jahrhundert
lang keine Visitatiott durch die Archidiakonen statt. »Und
auch in der Breslauer Diözese kann man die Unter-
lassung der kanonischen Visitation als einen Hauptgrund
der Fortschritte der lutherischen Lehren bezeichnen". Das
Tridentinum freilich betrachtete eine regelmäßig wieder-
kehrende Visitation der Diözesen als eine der wichtigsteu
Waffen zur Bekämpfung des Protestantismus. So er-
wachte endlich anch in Breslau die Einsicht von der Not-
wendigkeit der Visitationen zur Beseitigung der schreienden
Mißstände. An der Spitze der Reformbewegung im
katholischen Sinne stand zunächst das Domkapitel. So
fand denn auf das Drängen des Kapitels, wie es scheint,
schon ttttter Bischof Kaspar von Logau die erste
Visitation statt4).

Über die Aufgabe der Visitationen verfaßte der Bres-
lauer Archidiakon Dr. Lindanus im Jahre 1.579 eine
ausführliche Anweisung5).

I) Brcsl. Diöz.-Arch. Hs. Illa, 1l. Libe1· 1·eceptiom1m f. 28,
40, 87 und 109 seq. Kastner, Archiv 1II, 256 ff. Jungnitz, Petrus
Gebauer, S. 121, 123 n. 126. Heyne, Bistumsgeschichte I1l, S.829 ff»
832, 867, 869 ff.

D) Am 26. Dezember 1645 dankt Karl Ferdinand dem Kanzler
für die Übersendnng der Synodalakten Bischof Martins. Bresl. Diöz-
Akch. «. 5 w ! Nr. 147.

-) Br(-st. Diöz.-Arch. Hs.111h, 35.
4) Jungnitz, Visitationsberichte l, S. 2.
I) a. a. O. S. 12 ff.
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Unter Berufung auf das Tridentiner Konzil erklärt
hier Lindanus als vorzüglichsteu Zweck der Vifitation die
Bewahruug des Glaubens, die Beseitigung der Jrrtiimer
und Laster, die Pflege der Gottesfurcht und weist hin auf
das uneingeschränkte Visitatiousrecht, welches dem Bifchofe,
auch den Orden gegenüber, zustehe. Er handelt sodann
von der Gewalt (potestas), welche dem Archidiakone nach
den Statuten der Breslauer Kirche zustehe.

Die Diözese Breslau zerfiel bekanntlich bis in den
Anfang des 19. Jahrhunderts 1) in vier Archidiakonate: das
Breslauer, Groß-Glogauer, Lieguitzer und Oppelner
(Ujester) Archidiakonat. Das Breslauer Archidiakouat
Umfaßte ursprünglich die ganze Diözese. Die räumliche
Größe der Diözese und das Anwachsen der Bevölkerung
infolge der deutschen Kolonifation veranlaßte im 13. Jahr-
hundert die Teilung des Bistums in mehrere Archidiakonate.
Zuerst entstanden die Archidiakonate von Groß-Glogau
nnd Oppeln, später das Liegnitzer2).

Den Archidiakonen waren die Erzpriester uuterstellt.
Nach der Visitationsordnung des Archidiakonus Lin-

danus von 1579 zerfiel das Breslauer Archidiakonat seit
alters in elf Archipresbyterate, nämlich: Breslau,
Kanth, Schweidnitz, Franken stein, Nimptsch, Strehlen,
Brieg, Neiße, Grottkau, Neumarkt, Trebuitz, Oels,
Namslau, Wartenberg, Pitschen. Das Neißer Archi-
presbyterat selbst zerfiel wiederum in das eigentliche
Neißer und in das Ottmachauer und Ziegenhalser
Archipresbyterat3). Am Ausgange des großen Krieges
bestanden außer den 6 bezw. S oben durch den Druck
hervorgehobenen Archipresbyteraten nur noch das Kaps-
dorfer und Kreuzdorfer Archipresbyterat.

Der ausführliche Bericht des Archidiakons von Beest
war offenbar für den Fürstbischof Prinzen Karl Ferdinand
von Polen bestimmt, wie dies schon aus der Versicherung
hervorgeht, daß trotz der traurigen Verhältnisse die
katholische Geistlichkeit und das katholische Volk in der
Stadt Breslau einen religiösen Eifer entfalteten, die den
Bischof beruhigeu müßte. Man könnte übrigens hieraus
mit Recht folgern, daß der Bericht seinen Ursprung in
dem lebhaften Interesse gefunden habe, welches Karl
Ferdinand der kirchlichen Reform in katholischem Sinne
entgegenbrachte. Überhaupt gewinnt man bei näherem
Studium seines Epifkopates den Eindruck, als wenn
sein Fernbleiben von seinem Bistum, die starke Hervor-
kehrung seines hochfürstlichen Standes, endlich der Mangel

I) Allgemeine Übersicht des Bisthums Breslau in feinen Geist-
und Weltlichen Vehörden· Im Jahre 1802. S. 47.

S) C. D. sit. x1v, p. I«xx1vf.
S) Jungnitz, Visitationsberichte I, S. 14. Über die ältere Ein-

teilung des Breslauer Archidiakonates in Archipresbyterate vgl. Zeit-
schrift f. Gcsch. Schlesiens Band 33, S. 385. 1802 zerfiel das Breslauer
Archidiakonat in 29 Archipresbyterate.

jeder kirchlichen Weihe trotz einer langen Regierung die
Geschichtsschreiber gegen den Kirchenfürsten mehr ein-
genommen und zu einem ungünstigeren Urteil geführt
hätten als er es in Wirklichkeit verdient. Die Beurteilung
seiner Regierung beruht obendrein in der Hauptsache auf
der Darstellung, welche wir in den Kapitelsakten finden.
Diese ist aber mindestens einseitig. Eine Benutzung anderer
archivalischer Quellen, die aller Wahrscheinlichkeit in
fremden Archiven sich befinden, wird sein Bild gewiß
stark verändern. Jedenfalls besaß er gesunde und korrekte
Anschauungen von dem, was dem Breslauer Bistum
nottat. Seine Betonung der Bestimmungen des Trideu-
tiner Konzils gegenüber den Privilegien und Gewohnheiten
der Breslauer Kirche, seine Versuche durch Einführung
der Jesuiten den Mangel an katholischen Schulen und an
katholischen Priestern und Seelsorgern vorläufig zu er-
setzeu und so überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, einen
künftigen, heimischen Priesterstand wieder heranzuziehen, s eine
uüchtern abwägende Stellung zu der mehr von politischem
Gefühl als von juristischenBeweismitteln diktierten formellen
Lostrennung Breslaus von dem Gnesener Metropolitan-
verband beweisen seinen Scharfblick, seine streng kirchliche
Gesinnung und sein Gerechtigkeitsgefühl.

Wir lassen nun den Text der 1nformatio folgen.
status Arehidia(-onatus Vratislauiensis Anno 1647.

Arebidiae0nus Vratis1avjensis simul et Canonicus
0a.thedra1is Eee1esiae S. Joannis Baptistae V1·atislaviae,
residet in eadem ()atbedra.1j. H-).bet sub sua Archi-
diaeona1i lu1«isdieti0ne Prjneipatum predietae Beelesiae
Oathedralis, sub qu0 ine1uduntu1« te1«ritoria Cantense,
Gk1«oek0viense et Nissense; itidem 0mnes (-ivitates et
pagi ad Ser"M et RevM"m Prineipem et Bpiseopum
Vratis1av. et ad Rev"O 0a.pitu1um eiusdem ()atbedra1is
speeta.ntes, in quibuseunque seeu1a1«ium P1·ineipum Si-
lesiae statibus existentes . idque auth0ritate deela1·ati0ne
et p1«ivi1egio Impe1·at0rum Roman0rum et 1«egum Bohemiae
0a.1·o1i Qui-rrti et a1io1-um dive1«s0rum subsequentium. In-
supe1- c1ueatus Vratislaviensem, Lignj(-engem, Bkigensem,
Wo1auiensem, Elsnensem (!) et Minsterbe1·gensem, do�
minium Wa1·tenbergense et Militsehense, etiam traetum
in PoI0ni-r ad 6 mi1liaria. usque ad Hamen Przosn-I,
qui divjdit Arehiepiseopatum Gknesnensem ab Epise0-
patu Vratislauiensi.

Der Amtsbereich des Breslauer Archidiakons umfaßte
also das Bistumsland Neiße-Ottmachau, das Herzogtum
Grottkau und den Kauther Halt, sowie die übrigen inner-
halb des Archidiakonates belegenen bischöflichen Besitznngen
und Domkapitelsgüter. Außerdem gehörten in seinen Be-
reich die kirchlichen Stiftungen in den besonders genannten
Fiirsteutümern und Herrschaften; endlich das Schildberger
Land in Polen.

Beachtenswert ist hier bei dem Schildberger Gebiete
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daß die Prosna die natürliche Grenze zwischen dem
Gnesener Erzbistnm nnd dem Breslauer Bist1nn bildete.

Habet Arehidiaeonatus Vratis1aviensis per predietas
suae Iurisdietionis partes, Arebipresbytera1es sedes
vnde(-im: Vratislaviensem, Sehweinieensem, France-
steinensem, I(apsdorfliensem,Wartenbergensem, Creütz-
dorffiensem, Grotekoviensem, Nissensem, 0ttmago-
uiensem, Zigenba1siensem et 0strzessaviensem.

Paroe11iae singulis sedibus arehipresbytera1ibus
subieotae.

De Vratislaviensi sede arol1ipresbytera1i. Vera l1uius
arebipresbyteratus sedes est I«Jeelesia s. Elisabetbae
primaria paroel1ia ()ivitatis Vratislaviensis, Seel haee
cum omnib11s paroebia1ibus eiusdem eivitatis, S. Mariae
M·agdalenae, S. Christ0p11ori, S. Ba1·barae, SME Oorporis
Christi, S. Bernardinj,a l«utheranis praedieantibus oc-
enpatur et omnis reformatio per eontraotum inter Ro-
manorum imperatorem p. m. l(�erdinandum seeundum et
Eleetorem Saxoniae initum1) suspeuditur et impeditur.

Praeter praedietas haeretioas sunt Vratis1aviae Eo-
e1esiae Oatholieae Abbatjalis S. Vinoentii ordinis Prac-
monstratensis exempta, quidem ab ordine, sed subieeta
ordinario quia iuxta s. eons. Trid. nu11i sese eongre-
gationi eoniunxit. S. Ade1berti PP. Dominioanorum,
S. Do1·otl1eae PP. Conventualium S. Franeisoi. PP. Cruci-
ferorum de ste11a rubra, in qua etiam PP. Soeietatis
sua tenent offieia. In Arena Abbatialis ordinis Re-
gu1arium Canonieorum etiam sub iurisdietione 0rdinarii
a prima sue. fundati0ne. In Do?n"a2) Eoelesia Oathe�
dra1is etiam Paroe11ia1is et Co1legiata S. Crueis vtique
paroehia1is.

In Vratis1aviensi eivitate sparsim babitant 2000 Catbo-
lioorum (eireiter), Luti1eranorium ver0 nume1·usmaxin1us.

Catbo1i(-is in predietis 1Dee1esiis Regularium (qui-
libet pro sue libitu verbum Dei et saeramenta, quae
diligentissime administrantur) audiunt et usurpant et
festa ee1ebrant E(-o1esiae Romanae et quidem eo fer-
ventius quo durius, uti rosae inter spinas.

Mirum quid, sed notorium dioo eappellani eoolesiae
Catl1edra1is habent eertas oappe1lanias in praedieta
primaria paroehiali baeretiea S. E1isabetbae obligantes
ad horas D. Virginis. Capellani autem eiusdem eo-
elesiae haeretiei vi eivitatis no1entes admittere 0athe-
dra1es eappe1lanos, feoerunt cum bis eontraetum, ut
dividantur fruetus dietarum Cappellaniarum: medietatem
a(-(-ipiunt ()appe11ani heretiei et eantant oftieia diuae
Virginis loe0 (Jappellanorum 0atho1ieorum: alteram me-
dietatem aeeipiunt(Jatl1oliei et singulis annis inter se
S-----jj

1) Der Dresdener Akkord vom 28. Februar 162l.
«) Ob hier in Summe zu lesen ist, wie damals die Dominsel öfters

hieß, ist zweifelhaft.

eomputas faeiunt. O obeaeoata haeresis . propter frnetus
eantant: Ave Maria, quod sue eorde eondemnant et
blasphemant.

Ser"1"s et RevM«s Prineeps Bpiseopus1) potest secure
aequieseere t"ervori Praelatorum, 0anonie0rum, Religio-
sorum et Catl1o1ieae p1ebis saerosanetis huius (-ivitatis
paseuis gaudentium.

Huius arehipresb»ytera1is Vratislaviensis sedes data
est venerabili Domino Joanni Reisner pastori s. Nieo1ai
in suburbio, euius haee 1aus est, quod iam bis ab
baeretieis propter defensionem suae pastoralis juris-
(1ietionis spoliatus rerum domestioarum et ad mortem
Iaesus martyrium non exp1evit, eiusdem tamen eor0nam
in eoelis exspe(-tat et habet sub se, praeter praedietas
l1aeretieas, eeelesias paroehiales eatl1o"lieas.

Über Johann Rensner fügen wir folgende Daten an.
Johann Christoph Rensner studierte zu Ol1niitz und

Vreslau Theologie, war Retter des Breslauer Alnmnates,
bereits früher aber Kapellau bei St. Nikolai gewesen.
Jhn präsentierte sodann der Archidiakon Peter Gebauer
den 30. Juli l634 nnd der Generalvikar Johann von Lohr
erteilte ihm die Jnvestitnr als Pfarrer der St. Nikolai-
kirche. Hier wurde er das Jahr nach der großen Pest
eingeführt nnd hatte hier die schlimmsten Leidensjahre des
3() jährigen Krieges zu überstehen. Als Dominialherr der
zum Pfarrgute gehörigen alten Taberne, deren Zinsen
einen Teil seines Einkommens bildeten, mußte er die
pöbelhaftesten Anfeindungen dnrch die Breslauer Mälzer-
nnd Metzgerknechte erleiden. Die Taberne hatte von
uralters her das Schlacht- und Schankrecht zu fremdem
(Steinauer nnd Schweidnitzer) Bier. Darüber ergrimmt,
drangen die Brauer nnd Fleischer nebst einer Horde roher
Soldaten in die Taberne ein, berauschten sich, zerschlugen
jedwedes Gefäß nnd verfchiitteten alles Getränk. Als nun
Rensner ob folcher Gewalttat beim Fiirstbischof klagte,
brachen die Fleischer mit bewaffneter Faust zur Nachtzeit
ins Pfarrhaus ein und schlugen den Pfarrer samt den
Seinigen dermaßen, daß er infolge folcher Mißhandlungen
schier des Todes gewesen. Sie raubten ihm seine Wohnung
aus, und was sie nicht fortbrachten, wurde zertrümmert.
Seine Klagen und Bitten um Schadenersatz blieben erfolglos.
Jedoch sorgte er nachmals noch ans eigenen Mitteln fiir
die Wiederherstellung der während des Krieges verwiisteten
Kirche, in welcher er sein Grab fand und ihm ein Denkmal
errichtet wurde2).

I) Fiirftbifchof war damals Karl Ferdinand, Prinz von Polen
(1625��1655).

E) Knoblich, Kurze Geschichte u. Beschreibung der St. Nikolaikirche.
Breslau l862. S. 36 f.; vgl. den Bericht in Bis.-Ber.1, S. 276 ff.
Die Akten des Diöz.-Archivs enthalten viele Nachrichten hierüber ans
der Zeit vom 11. Mai 1643 bis 3l. Januar 1644.

(Schlnß folgt.)
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Aufgaben der kirchlichen Jngendpflege und
Jngcndfiirforgc.

Von Walter Klcineida1u-Neiße.

(Schluß.)
II.

Es genügt also nicht, im Verein bloß den Katechisnms-
Unterricht der Schnle fortzusetzen, es genügt auch nicht,
nur die Jugend an bestimmte religiöse Übungen zu ge-
wöhnen, denn Keuntnisse und Gewöhnung allein bilden
noch keinen Charakter; das Glaubenslebeu muß vielmehr
in den Herzen der Jugend verinnerlicht nnd vertieft werden.

A. Die Vertiefung des Glaubenslebens ist haupt-
sächlich Ziel und Zweck der religiösen Belehrung in den
Jugendvereineu. Diese Belehrung wird um so segensreicher
sein, je mehr sie dem jugendlichen Verstehen und Einpfiuden
angepaßt ist. Darum werden die religiösen Vorträge im
Verein gerade diejenigen Lehren und Pflichteu behandeln
miissen, die für die Jugendlichen besondere Bedeutung
haben. Nach der Schulentlassung beginnt ja fiir den
Jüngling der religiöse und sittliche Kampf. Zweifel, Un-
klarheiten und Schwankungen setzen ein. Noch ohne jede
feste Grundlage religiöser und sittlicher Charakterbilduug
gleicht der Jüngling einem Schiff, das ohne Steuer dem
Spiel der Meeresstiirn1e überlassen wird. Daher bedarf
der Jugendliche jetzt vielmehr als in den Sck)uljahren der
Aufklärung und zntraulichen Aussprache. Die religiösen
Vorträge müssen deshalb gerade in diesem Alter mit be-
sonderer Bestimmtheit nnd Klarheit einsetzen.

1. Die zu behandelnden Themata sind an erster Stelle
dem Gebiet der Glaubenslehre zu entnehmen. Jn keinem
Alter, zu keiner Zeit des Lebens, braucht man den Segen,
die Gnade und den Schutz Gottes so notwendig als gerade in
der Jugend. Darum wollen wir unsere Jugend lehren den
Glauben ordentlich kennen zu lernen und ihn tief in ihre
Herzen einpflauzen, denn das, was man nicht kennt, kann
man auch nicht lieben, und je besser die Jugend ihre heilige
Religion kennt, und vor allem, je tiefer sie die Glaubens-
wahrheiten erfaßt hat, desto mehr wird sie sie lieben, desto
begeisterter sie befolgen.

Jst nun die religiöse Wahrheit in Verstand und
Herz übergegangen, so muß sie apologetisch begründet
werden, man muß der Jugend die Einwendungen mit-
teilen, die man heutzutage so gern gegen die Religion,
gegen den Glauben erhebt. Denn es ist doch Tatsache:
Jn der Werkstatt, in den Fabriken, da hören die Jugend-
lichen allerlei gegen ihren Glauben. Wenn sie nun nicht
imstande sind, diese Einwendungen zu widerlegen, dann
wird bald der Glaube ins Wanken geraten, und vielleicht
wird der Jüngling, der arme junge Mann Schiffbruch
am Glauben erleiden, und hat er in der Jugend seinen
Glauben eingebüßt, wer weiß, ob er ihn jemals wieder-

erlangt. Darum ist neben der Erweiterung der religiösen
Kenntnisse und der Vertiefung der Glaubenswahrheiten
die apologetischeSchulung der Jugend eine wichtige Aufgabe
der kirchlichen Jugendpflege. Die apologetische Schulung
darf selbstverständlich nicht in konfessionelle Polemik
ausarten; vielmehr ist das konfessionelle bei unseren
konfessionelleu Vereinen nur als positive Bezeichnung und
Abgrenzung, nicht aber als Bekämpfung Andersdeukender
aufzufassen nnd zu betätigen.

Z. Neben dem Bestreben, den Jngeudlichen eine tiefe
feste Glaubensiiberzeugung beizubringen, darf die Be-
handlung der sittlichen Wahrheiten, der Gebote Gottes
und der Kirche, nicht zu kurz kommen. Es wird daraus
hinzuweisen sein, daß alle diese Gebote nur zum Besten
des Meuschen gegeben sind. Denn erst, wenn man die
Jugend von der Nützlichkeit oder Notwendigkeit einer
Vorschrift überzeugt hat, kann man bei der durch das
erwachende Selbstbewußtsein zu Trotz und Opposition ge-
geueigten Jugend auf Befolgung der Gebote rechnen.

Jch sprach bisher von der religiösen Belehrung in den
Jngendvereinen· Doch damit sind die Aufgaben der
kirchlichen Jugendpflege und Jugendfürsorge bei weitem
nicht erschöpft. Was vom Wissen gilt, das gilt auch vom
Handeln. Was früher gelernt ist, will unter den neuen
Verhältnissen geübt sein. Daher leitet die kirchliche Jugend-
pflege an zur praktischen Ausübung religiös-kirchlicher
Pflichten.

B. Unser Jugendverein leitet an zur Treue im täglichen
Gebet. Das Gebet ist ja für jeden Meuschen notwendig,
besonders für einen jungen Mann, denn das Gebet zieht
uns die Gnade vom Himmel herab, deren wir täglich be-
d.ürfe1i. Hinausgeworfen in den Strom des täglichen
.1U-bens, muß der Jugendliche jetzt unter ganz anderen
Verhältnissen es erproben, wie er das starke, sichere Seil
des täglichen Gebetes nie seiner Hand entfallen läßt,
namentlich nicht in kritischen Stunden. Wenn ein junger
Mann noch betet, dann ist er noch nichtverloren.
Ein großer Geistesmann hat einmal gesagt: Wenn ich wissen
will, ob ein junger Mann gut und brav ist, noch auf dem
richtigen Wege sich befindet, dann frage ich: Betet er noch?
Und wenn er noch betet, dann ist es noch gut mit ihm bestellt.
Er mag vielleicht in einem schwachen Augenblick fallen,
aber wenn er noch betet, wird er sich bald erheben, er
wird bald wieder auf dem richtigen Wege sein. Hat er
aber das Gebet vergessen, betet er nicht mehr, dann wird
es nicht lange dauern, so ist er eine Beute des Zweifels,
eine Beute der Verführuug, er ist verloren.

2. Wie zum täglichen Gebet muß der Jüngling augeleitet
werden, den Sonntag als Tag des Herrn zu ehren
und denselben nicht wie so viele Jugendliche zum Tag der
Ausschweifungen zu 1nachen, vor allem aber wird der Verein
die jungen Leute zum fleißigen Empfang der heiligen
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Sakramente anhalten. Wir wissen ja alle, wie wichtig es
ist, daß jemand die heiligen Sakramente empfängt, fleißig
zur hl. Beichte geht, sich mit Gott dem Herrn im hl.
Sakrament der Liebe öfters vereinigt. Und das ist be-
sonders für die Jugend so notwendig, daß sie den Sakra-
mentene1npfang nicht unterläßt, damit sie die notwendige
Gnade in den schwierigen Kämpfen, die sie gerade zu
bestehen hat, erhält.

3. Jhren Höhepunkt erreichen die religiösen Arbeiten der
kirchlichen Jugendpflege und Jugendfürsorge im gemein-
samen Empfang der hl. Kommunion. Auch das kälteste
Herz muß es mit heiliger Freude erfüllen zu sehen, wie
die Scharen der jungen Leute freiwillig zum Tisch des
Herrn hinzutreten, um den besten Freund der Jugend,
den Spender der reinsten, Jugendfreude und Jugendkraft,
in ihrem Herzen zu empfangen.

C. Zur religiösen Arbeit an den Jugendlichen gehört
aber noch mehr als die religiöse Belehrung und die An-
leitung zur Ausübung religiös-kirchlicher Pflichten. Wir
wollen auch den Willen der Jugend stählen, wir wollen
ihr die Lust und Liebe zum Guten und Sittlichen bei-
bringen, sie einführen in die Kunst, freiwillig gut zu sein.
Sie soll stark werden, die Leidenschaften zu bändigen, jeder-
zeit nach dem Grundsatz zu leben: Malo muri qui-im fee�
da1«i, ich will lieber tot sei als mit sittlichem Makel be-
fleckt. Der Jugendliche muß sich darin üben, das zu tun,
was er muß, nicht, was er will, kurz, er muß Selbstzucht
üben. Ein hartes, aber ein notwendiges Wort! Und in
dieser Selbstzucht muß die Jugend unterrichtet werden,
damit sie ihren Willen beuge unter das heilige Gesetz
Gottes und die heiligen Gebote, auf daß sie auch in schweren
Versuchungen mannhaft widerstehe und standhalte. Das
ist aber sicher, keine andere Macht als die Religion, als
miser heiliger Glaube durch seine Lehre, uns zu beugen
unter den Willen Gottes und seine heiligen Gebote, kann
die Selbstzucht lehren. Diese Ansicht vertrat vor einigen
Jahren auf einem Kongreß der Jugendfürsorge in Darm-
stadt auch eine Autorität auf medizinischem Gebiet, Geh.
Medizinalrat Prof. Dr. Gruber aus München vor Herren
mit ganz verschiedenen Religionsanschauungen. »Meine
Herren!« sagte er, »wenn Sie auch die Religion nicht achten,
solange Sie nicht etwas anderes an die Stell"e der
Religion setzen können, unsere Jugend die Selbstzucht zu
lehren, lolange können Sie sie nicht missen«.

Mit dem Gesagten glaube ich, einige der wichtigsten
Aufgaben angegeben zu haben, die der Kirche in religiöser
Hinsicht auf dem Gebiete der Jugendpflege und Jugend-
sürsorge zufallen. Die religiöse Arbeit ist somit eine Arbeit
am Verstande der jungen Leute durch religiöse Belehrung,
sie ist ferner eine Anleitung, eine Gewöhnung zur prak-
tischen Ausübung religiös-kirchlicher Pflichten und Arbeit
am Willen des jungen Mannes.

III.
Damit dürfen aber die Aufgaben der kirchlichen Jugend-

fürsorge und Jugendpflege in den Jugendvereinen nicht
als gelöst angesehen werden. Die Kirche will allseitig
helfen, dem Menschen auch in seinem natürlichen Leben
beistehen. Daher hat sie bei ihrer Arbeit an der schul-
entlassenen Jugend stets ein doppeltes Ziel im Auge ge-
habt: Zunächst durch Pflege des glaubensstarken, sittlich
reinen Wandels die Seele für Zeit und Ewigkeit glücklich
zu machen, zugleich aber auch, den Jugendlichen für den
irdischen Beruf tüchtig zu machen durch Pflege der Ge-
sundheit, der allgemeinen und der fachmännischen Aus-
bildung. Daraus folgt, daß es für die Geistlichen, die Er-
zieher des Volkes sein wollen und sollen, geradezu Pflicht-
ist, auch auf anßerkirchlichem Gebiet der Jugend die Für-
sorge angedeihen zu lassen, der sie nun einmal bedarf,
und zwar hauptsächlich durch Vermittelung einer gründ-
lichen allgemeinen geistigen Bildung, sowie dadurch, daß
sie in den Jugendlichen die Kenntnis der sozialen Ver-
hältnisse und Einrichtungen der einzelnen Stände, die
Liebe zum Beruf und ein echt christliches Standesbewußtsein
fördern. Zwecks weiterer Ausbildung im Beruf werden
die Schulentlassenen zum Besuch der staatlichen Fort-
bildungsschulen anzuhalten sein.

IV.

Noch etwas möchte ich hervorheben: Das junge Herz der
Jugend soll auch inunseremVerein angemesseneUnterhaltung
finden. Ein junger Mann, der viel gearbeitet hat, muß
sich auch unterhalten. Geben wir ihm die Unterhaltung
nicht, dann wird er sie aus andere Weise suchen. Darum
ist es wichtig, daß der Verein ihm gute Lektüre in die
Hand gibt. Ebenso darf die Pflege der Gesundheit durch
angemessene Spiele und Sport nicht vernachlässigt werden.
Kein geringerer als unser Hl. Vater Pius X. hat es uns ans
Herz gelegt, doch nur ja auch die körperlichen Übungen
in unseren Vereinen zu pflegen, denn es ist ja ein be-
kannter Satz: means sama in (-o1«pore sano, ein gesunder
Geist lebt nur in einem gesunden Körper. Die leibliche
Körperpflege in den Übungen des Wanderns, des Turnens
und der stärkenden Spiele sollen aber nicht mit Fanatismus
und Ansgelassenheit, sondern in vernünftiger Ordnung als
Mittel zum Zweck betrieben «werden. Der Sport darf
nicht zur Hanptsache werden. Er muß immer Nebensache
sein. Die Hauptsache ist und bleibt die religiöse Unter-
weisung.

V.

Zum Schluß möchte ich noch zwei Einwürfe entkräften,
die vielsach gegen unsere Jugendpflege und Jugendfürsorge
erhoben werden. Von gegnerischer Seite sucht man näm-
lich den jungen Leuten unsere Jugendvereine zu verekeln
und zu verdächtigen, indem man sogar durch eigens heraus-
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gegebene Broschüren es so darzustellen sucht, als lullten
sie die Jugend nur ein, um sie über ihre traurige Lage
hinwegzutäuschen, von moderner Wissenschaft fern zu halten,
den Feuergeist der Jugend zu ersticken und sie zu Duck-
mänsern, Schwächlingen 1md Kopfhängern zu erziehen.
Wer so spricht, daß Freude, Frohsiun und Geselligkeit in
unseren Vereinen keine Heimstätte haben soll, hat nie
einen Blick in unsere Vereine geworfen. Auch wir sind
der Ansicht, daß das Bedürfnis nach Lebensfreude ein
allgemeines und sittlich durchaus berechtigtes ist, und wir
alle unterschreiben voll und ganz die Worte des Bischofs
Keppler, der in seinem Buche: »Mehr Freude« schreibt:
»Die Freude ist ein Lebensfaktor und ein Lebensbedürfnis,
eine Lebenskraft und ein Lebeuswert. Jeder Mensch hat
ein Bedürfnis nach Freude und ein Anrecht auf Freude.
Sie ist gleich unentbehrlich für die körperliche wie für die
seelische Gesundheit, für das körperliche und das geistige
Arbeitsleben wie für das religiöse Leben«.

Allerdings, das eine beachten wir in den Vereinen,
zur angemessenen Befriedigung des Bedürfnisses nach
Freude müssen die jugendlichen Personen, besonders der
unteren Schichten, vielfach augeleitet werden.

Ein zweiter Vorwurf ist: Wir wollen den jungen Leuten
bloß eine neue Last auferlegen, sie, wie man sagt, ans
Gängelband nehmen, und ihnen die Freiheit rauben?
Wie steht es nun damit? Gerade das Gegenteil wollen wir.
Wir wollen unserer Jugend die wahre Freiheit geben
und wir wollen sie lehren, diese wahre Freiheit zu ge-
brauchen, nämlich die Freiheit der Kinder Gottes. Wie
das der Dichter ausdrückt mit den Worten:

,,Freiheit sei der Zweck des Zwanges;
Wie man eine Rebe bindet,
Daß sie, statt im Staub zu kriechen
Kühn sich in die Lüfte windet.«

Wie die Rebe gebunden wird, damit sie sich in die
Lüfte hinaufwindet und ihre Früchte zur Reife bringt, so
wollen anch wir unsere Jugend binden, ja binden an Gott,
verknüpfen mit ihrem Ursprung, mit ihrem Ziel nnd Ende.
Und dieses ist die wahre Freiheit, die die Jugend kennen
muß, die Freiheit, die anch die Auserwählten des Himmels
haben, die schönste, erhabenste, beste Freiheit, die es gibt,
sie ist die Freiheit Gottes.

Die katholische Jugend den katholischen Jugendvereinen,
damit sie hier zu vollwertigen Männern nach den Grund-
sätzen des katholischen Glaubens erzogen und für den
ernsten Lebenskampf gerüstet werde. Das möge demnach
unser Grundsatz sein. Unsere Zeit ist die Zeit des Kampfes,
des geistigen Kampfes, der von jeher der härtere gewesen
ist. Mehr denn je scheiden sich die Geister in dem ge-
waltigen Kampfe, der vor beinahe zweitausend Jahren
angehoben hat, als auf Golgatha das Kreuz errichtet
wurde. Dieses Kreuz hat die Menschheit in zwei Kriegs-

heere gespalten bis an das Ende der Tage: »Den Juden
ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit«, � den Christen
ihr einziges Heil, ihr ewiger Ruhm. Jn diesem heißen
Ringen um den Siegespreis bilden nun die katholischen
Jugendvereiue einen überaus wichtigen Faktor. Daher
denn anch der Kampf der Gegner gegen unsere Jugend-
Vereine, denn auch sie erkennen die Wahrheit des Wortes:
Wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft. Daher der
zähe Streit um jede einzelne Seele, das Werben ohne
Unterlaß um die Teilnahme und das Verständnis der
Jugend. Überallhin strecken unsere Feinde ihre Fühler
ans, um die ahnungslose Jugend einzufangen. Täglich
können wir staunen, wie raffiniert die Versucher an sie
herantreten; leider oft mit Erfolg! Jünglinge, welche
noch vor kurzer Zeit auf der Schulbank saßen, laufen jetzt
selbstbewußt mit der roten Nelke im Knopfloch umher und
höhnen über das dumme Kirchenlaufen usw. «

Stehen wir Geistliche, wir berufenen Streiter Christi
und Hirten seiner Herde in diesem Kampfe um die Jugend
nicht zurück! Was wir an den Männern ernten wollen,
müssen wir an der Jugend pflanzen und pflegen. Wie
sollen denn anch die jungen Leute später z. B. für die
Gesellen-, Arbeiter-, Männervereine usw. Verständnis und
Jnteresse haben, wenn sie sich nach der Schulentlassung
nicht schon ihren Standesvereinen anschließen?

Jch erinnere bei dieser Gelegenheit an die Worte des
Vorsitzenden des Zentralkomitees der katholischen Jugend-
Vereine Dr. Drammer auf der Katholikenversammlung zu
Breslau im Jahre 1909: »Die Jugendfürsorge ist die
wichtigste seelsorgerische Pflicht. Es kann uns wenig
helfen, wenn wir brave, gute alte Leute noch etwas braver
und frömmer macheu, aber unsere heranwachsende Jugend
vergessen. Wenn wir aber einen einzigen jungen Mann
brav und fromm erhalten, und für das ewige Leben
gewinnen, so haben wir eine Familie gesichert. Daher ist
es unbedingt notwendig, daß sich die Seelsorge der
Jugendfürsorge annimmt«.

Also, die Jugend vor die Front! Um sie und durch
sie muß gekämpft werden, soll die Zukunft unser sein.
Jch schließe meine Ausführungen mit dem flammenden
Werberuf des Kreuzes-sängers Eichert:

O Jüngling, schlägt dein Herz nicht stark,
Macht dich Gefahr erbleichen
Und fühlst du Furcht in deinem Mark,
Bleib weg vom Kreuzeszeichen
Und bete, bis der Geist dich weiht!
Der Kampf um eine Ewigkeit
Braucht Männer, stark wie Eichen!
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Wer hat beim Neubau oder bei Erweiterung
von Kiisterscl)ulen und bei Jnstandsetznugen uach

Maßgabe des Gesetzes vom 21. Juli 1846 die Kosten
zu tragen?

Von Pfarrer Knopp-Walzcn.
(SchIuß.)

Während also bisher Küsterschulbauten nach Be-
stimmung des Allg. Landrechts § 37 wie Pfarrbanten
behandelt wurden, bringt nun das neue Gesetz, eine bauliche
Scheidung der bisher Verpflichteten in Kircheninter-
es s enten: Kirchkasse, Patronat und Eingepfarrte einerseits,
und diesen gegenüber der Schulinteressenten: Guts-
herrschaft und Gemeinde andererseits; es legt fiir die Zu-
knuft imUmfange desbisher bestandenenGebäudes die
Erhaltungs- nnd Erneuerungsbanpflicht den Kircheninter-
essenten auf, und mildert dieselbe insoweit, als Bauten
(Neubau, bauliche Änderungen im alten Umfange) lediglich
im Schulintcresse � der Zweck entscheidet iiber das Vor-
handensein des alleinigen Interesses � von den Schul-
interessenten in erster Ausführung herzustellen sind, in
Zukunft aber uach Verhältnis der Baulichkeiteu, alte zu
neuen, mit zu unterhalten sind.

Der Inhalt der ersten 3 Paragraphen, die fiir uns
besonders in Betracht kommen, will ich nun in folgende
4 Sätze znsammenfassen:

A. Die Kircheninteressenten allein belastet:
1. Solange die im Jahre 1846 beftaudenen Ränme

des Schul- und Küsterhanses nur in einem ihrem damaligen
Flächenraum entsprechenden Umfange ohne Flächen-
änderungen bestehen sollen, eine Vergrößerung daselbst
also nicht erfolgt, haben die Pfarrbanpflichtigen allein die
Baulasten zu tragen.

a. So haben die Kircheninteressenten für die Repa-
raturen und Ernenerungen des Küsterschulhauses im alten
Umfange von 1846 allein zu sorgen (sei es, daß die Decken,
Dielung, Dach, Mauerwerk usw. auszubessern oder zu er-
neuern sind, sowohl in der Wohnung des Küsterlehrers,
wie in den Schulklassen).

b. Im Prinzip ist es auch gesetzliche Pflicht der Kirchen-
interessenten, an Stelle des alten banfällig gewordenen
Kiisterschnlhauses, auf eigene Kosten ein neues zu setzen.
Das wird aber nur selten in praxi vorkommen, weil in
den meisten Fällen eine Erweiterung im Schnlinteresse
mit verbunden sein wird; das erfordern ja die modernen
Schulverhältnisse.

o. Anders liegt die Sache, wenn innerhalb der Dimen-
sionen von 1846 lediglich durch Schnlinteresse not-
wendig gewordene bauliche Veränderungen vorliegen, dann
tragen die Kosten der ersten Einrichtnng die Schulbau-
verpflichteten allein, die der weiteren Unterhaltung die
Kirchbauverpflichteten (Entscheidung des O. V. G. vom
27. Juni 1888).

z. B. In der alten Küsterschule sollen im Schulinteresse
die Zimmer anders eingeteilt werden, das Klassenzimmer
soll, weil es nngünstig liegt (Störung von der Straße,
wenig Licht nsw.), in ein Wohnzimmer und eine daran-
stoßende Kammer des Küsterlehrers verlegt, und aus dem
alten Schnlzimmer sollen nun zwei Wohnzinuner für den
Küsterlehrer errichtet werden -� der Flächenraum bleibt
also uach wie vor derselbe ��, die banlichen Veränderungen
(Herausnehmen der Mauer, die die Kammer von dem
Wohnzimmer trennt, Legen einer neuen Scheidewand im
ursprünglichen Schnlzimmer, das aufgehoben wird, resp.
verlegt werden soll, Schaffnng eines neuen Fensters, neue
Dielnng oder Ausbessernng der alten, Setzen von Ofen
usw«) müssen die Schulinteressenten allein bestreiten; da-
gegen in Zukunft weiter zu unterhalten, ist die Pflicht der
Kircheninteressenten allein (alte Dimension, status qu0).

2. Desgleichen erstreckt sich die alleinige Vauver-
pflichtnng der Pfarrbanpflichtigen auf Erweiterungs-
bauten, welche nicht durch das Bedürfnis der Schule
bedingt sind.

z. V. Es liegt die Notwendigkeit vor, daß dem Küster-
lehrer die Wohnung um ein Zimmer erweitert wird (wegen
zu großer Familie usw.) Sei es, daß nun dieses Zimmer
auf dem Bodenranm im alten Kiisterschulgebäude errichtet
oder sei es, daß es durch einen an das alte Gebäude sich
anschließenden neuen Erweiternngsbau (Anban) hergestellt
wird, in jedem Falle haben gesetzmäßig die Kirchen-
interessenten allein die Kosten der Einrichtung resp. Er-
weiterung und auch die der späteren Unterhaltung zu tragen.

Die Erweiterung dürfte freilich nur vorgenommen
werden, wenn sie der Kirchenvorstand beschlossen und die
Kirchenbehörde sie ausdrücklich genehmigt hätte. Im all-
gemeinen wird der Kirchenvorstand diesen Beschluß nur in
den allerdringendsten Fällen, also sehr selten, fassen, da-
mit nicht dadurch die Kirchkasse für immer erheblich mehr
belastet werde.

B. Die Schulinteressenten tragen die Kosten teils
a) allein, zum Teil aber auch b) in Gemeinschaft mit
den Kircheninteressenten.

Wird dagegen eine Erweiterung des Küsterschul-
hauses über den Umfang von 1846 hinaus durch das
Schulbedürfnis erforderlich, so haben die Schulbau-
pflichtigen die Kosten des Erweiterungsbaues und seiner
Unterhaltung zu tragen, und zwar: a) allein, wenn der
Erweiternngsbau getrennt vom alten Hause aufgeführt
wird, dagegen: b) nur uach Verhältnis der Größe der
Erweiterung zum Umfange des alten Hauses, wenn die
Erweiterung mit dem alten Hause in Verbindung ge-
bracht wird.

Zu a. Am einfachsten liegen die Verhältnisse, wenn
die im Schnlinteresse notwendige Erweiterung getrennt
vom alten Hause auf einem besonderen Grundstück als
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Neubau aufgeführt wird; so in Walzen. Die Kirchen-
interessenten sind weder an einem solchen Neubau noch
an seiner späteren Unterhaltung beteiligt, vielmehr haben
beides lediglich die Schulinteressenten zu bestreiten. Diese
Art der Erweiterung ist auch wegen der etwa später
eintretenden Trennung der Küsterei vom Schulamt und
der somit verbundenen Vermögens-Auseinandersetzung
erstrebenswert.

Ein getrennter, neuer Erweiterungsbau im Sinne des
Gesetzes würde auch vorliegen (Entsch. d. Oberverwaltungs-
gerichts), wenn der Anbau an das alte Gebäude an-
greuzt, mit diesem äußerlich zusammenhängt, aber einen
besonderen Eingang hat und durch eine Mauer (ohne
Durchgang zum alten Haus) über das Dach hinaus (sog.
Brandmauer) getrennt ist. Dieser Fall wäre dem vorher
angeführten ähnlich.

Zu b. a) Die Erweiterung z. B. auf dem Bodenraum
des alten Hauses, woselbst im Schulinteresse zwei neue
Lehrerwohuungeu errichtet werden sollen, die aus drei
Zimmern bestehen, haben die Schulinteressenten selbst zu
tragen (Herstelluug und Einrichtung der drei Zimmer), da-
gegen zur Unterhaltung des Küsterschulhauses mit den ver-
mehrten Räumen nur im Verhältnis des Raumes der drei
Zimmer zum früher vorhandenen Raume beizutragen; z. B.
beträgt die Dimension der dreiZimmer 300 cbm, und die der
alten Räume 900 cbm, dann tragen sie nur 1X4 der ganzen
Unterhaltungskosten, die Kircheninteressenten aber 3X4. In
diesem Falle wäre es gut, einen besonderen Vertrag ab-
zuschließen, damit in Zukunft keine Zweifel bezüglich der
gemeinschastlichen Unterhaltung entstehen und schließlich
die drei Zimmer als zum alten Umfange des Küsterhanses
gehörig erklärt werden.

sI) Die Erweiterung im Schulinteresse könnte auch auf
die Weise geschehen, daß ein Neubau im Zusammenhange
mit dem alten Hause erfolgt, z. B. durch Herausnehmen
der einen Giebelwand. Die Kosten des Neubaus tragen
die Schulinteressenten allein und die Unterhaltung wird
geleistet nach dem Verhältnis dieses neuen Erweiterungs-
baues zum alten Hause. Beträgt nun der frühere Raum
600 cbm und der Anbau 100 (:bm, dann tragen die Schul-
interessenten nur IX« der gesamten Unterhaltungskosten.

«k) Erfolgt die Erweiterung im Schulinteresse durch
Ausführung eines neuen Stockwerks über dem alten Küster-
schulgebäude, und muß deshalb auch ein neues Dach, ob-
wohl das alte noch gut, nicht erneuerungsbedürftig ist, so
gehört in diesem Falle die Errichtung des neuen Daches
zum Erweiterungsbau (ist ein Teil desselben); mithin haben
die Schnlinteressenten das zweite Stockwerk und das Dach
allein herzustellen, die weitere Unterhaltung des Daches
fällt den Kircheuinteressenten allein zur Last, die ja vorher
dasselbe auch allein unterhalten mußten. Die Schul-
interessenten haben zur Unterhaltung des gesamten (jetzt

zweistöckigen) Küsterschulhauses nur von demjenigen Teile
des Baues, um welcheu der vorhandene Schulraum ver-
größert worden ist, also nur vom zweiten Stockwerk exklusive
Dachunterhaltung, beizutragen. Hier entscheidet also
der Zweck des Erweiteruugsbaues, er ist nur im Schul-
interesse und nur im Schulinteresse mußte das Dach er-
neuert werden.

Ob also ein Erweiterungs- oder bloßer Erneuerungs-
bau vorliegt, ist lediglich nach dem Zwecke, dem der Bau
dient, zu beurteilen.

Ähnlich liegt die Sache, wenn die Erweiterung im
Schulinteresse in der Weise erfolgen soll, daß ein neuer
Anbau von 6 m Länge aufgeführt wird und dabei zu-
gleich vom alten Schulhause ein Teil von 9 m Länge
abgebrochen werden muß, damit eine neue vergrößerte
Schulstube von 15 m Länge entsteht (Erweiterungs- und
Erneuerungsbau). Die Herrichtung des ganzen neuen
Raumes von l5 m Länge muß auf alleinige Kosten der
Schulinteressenten geschehen, jedoch nicht die Unterhaltung
des ganzen Anbaus, sondern die Schulinteressenten sind ver-
bunden, zu allen Reparaturen, die an dem gesamten Küster-
und Schulhause in seinem erweiterten Un1fangein demjenigen
Verhältnis beizutragen, in welchem zu dem gesamten Schul-
und Küsterhause der eigentliche Erweiterungsbau (6m lang)
(nicht auch Erneuerungsbau) steht. Als solcher ist aber
nur derjenige Teil des Anbaues anzusehen, welcher der
Differenz entspricht, um welche die neu hergestellte Schul-
stube in ihrer Fläche größer ist, als die früher vorhanden
gewesenen.

4. Soll endlich an Stelle der alten Küsterschule eine
neue und erweiterte Schule gebaut werden, so haben die
Kirchenbauverpflichteten mit den Schulbauverpflichteten
nach Maßgabe des Verhältnisses des alten Schul- und
Küsterhanses zum Erweiterungsbau, d. h. nach Verhältnis
des alten Bauumfanges zum neuen, beizutragen nnd zu
unterhalten.

z. B. Angenommen, das alte Schulhaus hat zur Zeit
1200 cbm umbauten Raum und muß im Schulinteresse
um 300 (-bm erweitert werden. Die Kircheninteressenten
seien nun mit K und die Schulinteressenten mit S bezeichnet.
Dann zahlt: K von 1200 cbm, S von 300 cbm. K in
diesem Falle 4X5 und s V» der Baukosten. Dasselbe gilt
auch von Reparaturen-

Eine genaue Feststellung, (Repartition) der zu zahlenden
Anteile erfordert besondere Kenntnisse und dürfte nicht
vielen Gesamtschulverbandsvorstehern oder den Kirchen-
vorstandsvorsitzenden zuzumuten sein. Es ist deshalb zu er-
streben, daß die Repartition durch die leiteude Baubehörde
(Kreisbauinspektion), selbst wenn nicht kostenlos, erfolge.
Hierbei hat der Kirchenvorstand darauf zu achten, daß er
nicht über Gebühr belastet werde; im Streitfalle ist
Rekurs anzulegen. Vor allem aber hat man sich immer
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mit dem Bischöflichen Amte vor Inangriffnahme solcher
Bauten ins Einve:"nehmen zu setzen.

In vielen Fällen kann jedoch ein von den vorher an-
geführten Grundsiitzen abweichender Modus der Verteilung
der Lasten obwalten. Nach § 6 dieses Gesetzes wird die
Verfassung der Schule nur dann durch das Gesetz be-
stimmt, wenn nicht eine abweichende örtliche Schulverfassung
besteht oder sich bildet (Ortsschulverfassung, Vertrag, Ob-
servanz, Rezeß). Durch das Ortsrecht können an Stelle
der gesetzlich gegebenen Lastenträger andere, gesetzlich an-
erkannte Träger der Schullast gegeben werden; es können
die Grundsätze der Lastenverteilung durch Entlastung,
Mehrbelastung geändert werden.

So ist z. B. in Walzen seit unvordenklichen Zeiten
üblich (Herkommen), daß die Schulinteressenten bei Küster-
schulen auch im Umfange von 1846 sowohl zur Unter-
haltung wie zum Neubau derselben die Hälfte beitragen,
die andere Hälfte tragen die Kircheninteressenten, sodaß
die letzteren bedeutend mehr entlastet werden, als durch das
Gesetz von 1846 es festgesetzt ist. Diese von der Schul-
aufsichtsbehörde gebilligte Observanz dürfte wohl an den
meisten Küsterschulen Schlesiens vorhanden sein.

Ein Beispiel für diese observanzmäßige Verteilung
der Lasten:

K (Kircheninteressenten) und S (Schulinteressenten)
tragen zur alten Schule je 1X2 bei. Das Schulhaus hat zur
Zeit l200 cbm umbauten Raum und muß im Schulinteresse
um 600 obm erweitert werden durch einen ganz neuen Bau.

K zahlt IX2 von l200 ebm = 600 (:bm
S zahlt 1X2 von l200 (-bm �s� Erweiterung 600 cbm,

das ist 600�s�60()=1200 (-bin.
K in diesem Falle also 1X3, S 2X3 der Barkosten; Be-

tragen diese 60000 Mk., so zahlt K 20000 Mk. und
S 40000 Mk.

Von den 20000 Mk. zahlt der·Patron2X3 =133322j3 Mk.
nnd die Eingepfarrten 1X3=66661Xz Mk. -= IX» der ganzen
Bansumme etwa.

Ebenso ist es bei Reparaturen.
Schließlich sei noch erwähnt, wie sich das neue Schul-

unterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906 zu diesen Grund-
sätzen der Lastenverteilung stellt. Nach § 30 Abschnitt 11I
bleibt die Baulast der Kircheninteressenten für das gemein-
schaftliche Küster- und Schulhaus im bisherigen Umfange
bestehen.

Es heißt dort: ,,Hinsichtlich der Leistungen der kirchlichen
Beteiligten behält es bei den bestehenden Vorschriften über
den Bau und die Unterhaltung der Gebäude und Neben-
anlagen sein Bewenden.«

Die von den Kirchengemeinden und sonstigen kirchlichen
Beteiligten für das vereinigte Amt nach Gesetz, Provinzial-
Bezirksrecht, Herkommen oder Ortsverfassung zu erfiillenden
Verpflichtungen werden durch das Gesetz nicht berührt.

Während der Dauer der Verbindung kann von den
Beteiligten vereinbart werden, daß die Verpflichtung zum
Bau und zur Unterhaltung der gemeinsamen Gebäude und
Nebenanlagen dem Schulverband obliegen soll gegen eine
von den kirchlichen Beteiligten ihmzuzahlende feste Rente usw.

Danach können die Träger der Kirchbaulast durch eine
Vereinbarung mit dem Schulverband ihre Schulbaulast in
Form einer Rente festlegen. Der Betrag dieser Rente
kann leicht aus den Kirchenrechnungen der letzten 50 Jahre
ermittelt werden, indem der Durchschnitt der gesamten
Leistungen genommen wird.

Gegen diese Rente übernimmt der Schulverband die
ganze Baulast und erhält in diesem Falle nach Absatz des
Rentenbetrages den vollen staatlichen Beitrag nach § 17
des Gesetzes. Dieses Verfahren, das die Aufbringung
der Baubeträge erleichtern soll, ist den Kirchengemeiuden
dringend anzuraten, da sie dadurch gegen die Zahlung
unvorhergesehener hoher Baukosten geschützt sind; auch er-
mäßigt sich der Betrag der von der Regierung zu zahlen
ist, um die auf die Kirchengemeinde fallenden Kosten, so-
fern die Ablösung durch die Rente nicht stattgefunden hat.

z. B. Ein Schulverband mit 7 Schulstellen hat in
einem Etatsjahre (anßer dem Grunderwerb) 4400 Mk.
Baukosten. Davon würden abgehen nach § 17 7)(500
= 3500 Mk., Rest 900 Mk. Hätte nun die Kirchen-
gemeinde den 11. Teil der Baukosten = 400 Mk. zu tragen,
die feste Rente wäre aber nur auf 200 Mk. vereinbart,

so würde der Staatsbeitrag sein: Y9�;3·"�2V=233IJ3 Mk.
Ohne diese Vereinbarung würde der Staatsbeitrag nur

sein M-;»-:�«EV=1(;62-«,, Mk.

L-iterarisches.
Kqtholische Volksbibcl. Überset,;t nnd ausgewählt von Dr.

Alfons Heilmann. Mit 40 (bez. 45) farbigen Bildern von Prof.
Gebhard Fngel, Buchschmuck von Karl Köster. 914 Seiten.
Kempten-München. Kösel�sche Buchhandlung. Stuttgart. Verlag Kath.
Familienfrennd. Prachtausgabe in feinsten! Pergament geb. 30 Mk.
Volksausgabe in Leinwand mit dreifarbiger Deckenpressnng 16,50 Mk.
� Mit außerordentlicher Sorgfalt ist in diesem für das Volk be-
stinnnten Bibelwerke, das die warme Empfehlung vieler Hochwürdigsten
Bischöfe gefunden hat, die Auswahl, Übersetzung und Darstellung des
Bibeltextes erfolgt, so daß es tatfächlich als ein überaus wertvolles
Hausbnch für die christliche Familie empfohlen werden kann.
,,B0num 0pus ope1«atus es«, so schrieb vor kurzem der Hochwürdigste
Bischof von Eichstätt an den Verfasser und nannte das Unternehmen
ein wahrhaft seelsorgliches Werk. Es ist, so wird mit Recht in der
Vorrede betont, in der Tat zeitgemäße Seelforge, den abgehetzten,
müdegearbeiteten Menschen von heute, denen die Hast der Geschäfte
kaum mehr einen kurzen Sonntag-skirchgang gönnt, das Buch des
Lebens in die Hand zu geben, daß sie daraus in stillen Abendstunden
an der Quelle der göttlichen Offenbarung ihre religiöse Gedanken-
welk erneuern und bereichern, ihr in eintöniger Arbeit erschlafftes Ge-
müt ersrischen nnd ihren an tausend Widerständen des harten Lebens
ermatteten Willen stärken.
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Der Text des Alten Testamentes ist, entsprechend der Bestimmung
des Werkes als Familienbuch, in geschickter Auswahl wiedergegeben,
die Psalmen und das Neue Testament sind dagegen vollständig auf-
genommen. Die Sprache ist einfach iind schön, dem Verständnis
des Volkes angemessen. Die sarbenprächtigen Fugel�schen Einschalt-
bilder, iinter ihnen die bekannten herrlichen Kreuzwegstationen,
illustrieren in erhebender Weise die schönsten Szenen aus dem Alten
und Neuen Testamente und wirken mächtig auf das religiös
empfindende Gemüt. Kurz die Heilmann�sche Volksbibel verdient die
weiteste Verbreitung in den katholischen Familien und lebhaft kann
man fich dem Wunsche des hochwürdigsten Herrn Erzbischofs von
Bamberg anschließen, daß dieselbe zum Gemeingut des kath. Volkes
werden möge und das himmlische Licht des Werkes Gottes hineinleuchten
lasse in Aller Herzen. B.

Das Goldene Herz-Jesn-Biich. Herz-Jesu-Glaube � HEVz-JOsU-
Hossnung � Herz-Jesu-Liebe � dem katholischen Volke dargestellt von
Anton Steeger, Priester der Erzdiözese München-Freising. Mit
34 Kunstbeilagen nnd vielen Textillustrationen. 2. vermehrte Auflage.
Donauwörth. Verlag von Ednard Mager. Alleinvertrieb Stuttgarter
Verlagsgesellschaft. 595 Seiten. � Der erste Teil des Buches enthält
eine ausführliche Geschichte der Herz-Jesu-Andacht. Es werden zunächst
die Lebensbilder derjenigen Heiligen vorgeführt, welche schon vor der
seligen Margareta Maria Alacoque besondere Verehrer des heiligsten
Herzens Jesu waren. Es folgt sodann die ausführliche Lebensbefchreibung
der seligen Margareta sowie die Schilderung des Wirkens hervorragender
Herz-Jesu-Verehrer vom 17. Jahrhundert an bis auf unsere Tage.
Die Verdienste der drei Päpste Pius lX., Leo X11l. nnd Pius X.
1nn die Ausbreitung der Herz-Jesu-Verehrung sowie die eifrige Pflege
dieser Andacht in Tirol werden dabei ausführlich geschildert. Daran
schließt sich ein dogmatischer Abschnitt über das Wesen und die Be-
deutung der Herz-Jesu-Verehrnng. � Der 2. Teil behandelt die Ver-
ehrung des heiligsten Herzens Jesu als die Quelle allen Trostes in
den verschiedenen Nöten des Lebens und in der Sterbestunde und be-
spricht die in den Schriften der seligen Margareta genannten zwölf
Verheißnngen für die Verehrer des heiligsten Herzens Jefu. � Der
dritte Teil endlich schildert in eindringlicher zu Herzen gehender Sprache
die Liebe des heiligsten Herzens Jesu zu den Menschen und weist
nach, wie in innerlicher und äußerer Verehrung unsere Gegenliebe
zum Ausdruck gebracht werden muß. Beigefügt sind Gebete und
Andachtsübungen zum heiligsten Herzen Jesu und in einem aus-
führlichen Anhange eine neuntägige Andacht zu unserer lieben Frau
von der immerwährenden Hilfe nebst einer Geschichte des Gnadenbildes.
Das Buch, dessen erste Auflage fich schon einer besonderen päpstlichen
Auszeichnung zu erfreuen hatte, ist mit großer Liebe geschrieben und
stellt dem Seeleneifer des Verfassers, der mit diesem Werke dem Wnnsche
des heiligen Vaters, die Herz-Jesu·Verehrung immer weiter zu ver-
breiten und zu vertiefen, nachgekommen ist, ein überaus ehrendes
Zeugnis aus. Die für alle Verhältnisse des praktischen Lebens berechneten
Mahnungen in zu Herzen gehender Sprache machen das Buch als
gemeinsame Lekttire im Familieukreise ganz besonders geeignet. Aber
auch der Prediger und der Katechet findet darin eine Fülle von aus
der Geschichte und dem Leben der Heiligen entnommenen gut verwendbaren
Beispielen für Kanzel und Schule. Mehr als dreißig wirklich wert-
volle Kunstbeilagen schmücken das Werk und aiich die Textillustrationen
sind mit wenigen Ausnahmen gut gewählt. Ein Volksbuch, das die
beste Empfehlung verdient. B.

Die Prenszische Gesetzgebung über die Verniiiaeiisver-
maltnna in den katholischen Kirchengemcinden nnd Diözesen.
Mit Anmerkungen und Sachregister von W. A. Förster, Wirklicher
Geheinier Rat. 3. vermehrte Auflage. 496 Seiten. Berlin l813.
Carl Heymanns Verlag, Preis geb. 4 Mk. Das rühmlichst bekannte,

Verwaltungsbeamten wie Geistlichen und Kirchenvorständen als
juristischer Ratgeber und Führer gleichmäßig zu empfehlende Buch
Försters, welches den 21. Band der Hehmannschen Taschengesetzsammlung
bildet, liegt nun in dritter Auflage vor. Den beiden vorangegangenen
Auflagen gegenüber hat der Inhalt eine wesentliche Bereicherung er-
fahren. Die neuen Materien der Pfarrbesoldung, des kirchlichen Steuer-
rechts, der Bildung von Gesamtverbänden und der Einführung von
Diözesanumlagen, die durch neue Gesetze eine entsprechende Regelung
erfahren haben, sowie die Vervollständigung und Ergänzung der
Erläuterungen zu den Gesetzen über die Vermögensverwaltung, die
Kirchensteuern und das Diensteinkommen der Pfarrer haben eine Ver-
mehrung der gegenwärtigen Auflage gegen die frühere um 100 Seiten
zur Folge gehabt. Die Braucl,barkeit des Buches, das die Orientierung
aiif dem Gebiete der Verwaltung und die Handhabung der kirchlicheu
Verwaltungsgeschäfte außerordentlich erleichtert, ist dadurch noch bedeutend
vermehrt worden. Es sollte als guter und znverlässiger Berater in
keinem Pfarrhause fehlen. B.

Geschichte des alten Testainents mit besonderer Riicksicht auf da-Z
Verhältnis vonBibelund Wissenschaft. Von Dr. Aemilian S ch oepfe r,
Professor der Theologie in Brixen. 5 Auflage. Buchhandliing der
Verlagsanstalt Tyrolia Brixen a. E., XV1, 679 Seiten. Gr.-80.
Preis 9 Mk., in Halbfranz 11 Mk. � Der Umstand, daß dies Werk
schon in fünfter deutscher nnd in sechster französischer Auflage, sowie
neuerdings in italienischer Übersetziing erscheint, zeigt seine wachsende
Beliebtheit. In der Tat ist es ein zuverlässiger Führer beim Studium
des alten Testaments, nicht nur für den Theologiestudierenden, sondern
für jeden Gebildeten, der tiefer in die alttestamentlichen Fragen ein-
dringen will. Die Darstellung ist klar und übersichtlich; zu allen ein-
schlägigen Problemen wird besonnen Stellung genommen. Die stete
Rücksichtnahme auf die Stellung von Bibel und profaner Wissenschaft
bedingt eine gewisse apologolische Tendenz, die das Buch, das übrigens
mit II Mk. gebunden sehr preiswert erscheint, besonders wertvoll niacht.

Hz.

Verzeichnis der eingesaiidten Rezenfions-Exemplare.
(NB. Alle bei der Reduktion eingehenden Neuigkeiten kathol. Autoren

werden mit genauer Titelangabe in der Reihenfolge, in welcher sie bei uns
einlaufen, in diesem Verzeichnis ausgeführt. Die beachtenswertesten der ein-
gesandten Schriften werden in einer der nächsten Nummern besprochen werden.)
Andelfinger, P. Aug» S. J. Predigten und Vorträge. Heft 9.

Glaube und Unglanbe. 1I. Teil. kl. 80. 94 S. Paderborn 1913.
Ferd. Schoeningh. Preis l Mk.

Bnt«y, Benedikt, Pfarrer; Die wichtigsten Lehren aus dem Katechismns.
2.Auflage. 71 S. Einsiedeln1913. VerlagsanstaltBenziger8:Co.
Preis 30 Pf.

Deharbes kürzeres Handbuch zum Religionsunterricht in den Elementar-
schulen im Anschluß an den Katechisnnis von Breslan, Fnlda,
Glatz usw. bearbeitet von Jak. Linden, S. .J. 7., verbesserte
Auflage. 80. V1l u. 73l S. Paderborn 1913. Ferd. Schoeniiigh.
Preis 6 Mk.

St. Franziszi-Glöcklein. XXXV« Jahrgang· Preis pI«O J(IhVg0Ug
mit Postversendung 2 Mk. Verlag von Felizian Rauch (L. Pustet)
in Jnnsbruck.
Jnhaltsverzeichnis September 1913:Es hängt·einKreuz...
�- Das Tagebuch des Lebens. � Aberglauben und Ahnliches. �
Beim Tabernakel. � Die ehrwürdige Agnes Steiner von Taisten». 7-
Anch ein Terziaren-Jubiläum. -� Katharina, die letzte Königin
von Bosnien. -� 60 Jahre im Dritten Orden. -� Der heiligeFelix von Cantalizio. � Seraphische Rundschau. �� Seraphische
riedhofblüten. � Ablaßkalender. � Besondere Gebetsmeiming.

�� Offentlicher Dank. -- Scheidzeichen.
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Gspann. Sünde und Liebe oder die vollkonunene Reue. 240.
75 S. Einsiedeln 1913. Verlagsanstalt Beuziger L- Co. Preis
30 Pf.

Gspnnn, Chrys. Joh. Dr. Was ist der Ablaß? Ein Wort über
Wesen und Zweck der Ablässe. 2. Aufl. 240. 78 S. Ein-
siedeln 1913. Verlagsanstalt Benziger se Co. Preis 30 Pf.

Kohl, J. B. Pfarrer. Das Gebet der Mutter. Ein Gebet- nnd
Lehrbnch für katholische Mütter. 240. 320 S. Kaoelaer 1913.
Jos. Thnm. Geh. in Leinwand mit Rotschnitt 1,75 Mk.

Leinz- Anton Dr. Militäroberpfarrer in Berlin, Glaubensschild und
Geistesschwert. Apologetische Kanzelvorträge für die Sonn- und
Festtage des Jahres. 80. X u. 440 S. Freiburg 1913.
Herdersche Verlagsbuchhandlung. Preis 4,40 Mk·, geb. in Lein-
wand 5,30 Mk.

Schleyer, B. Pfarrer. Reiseführer für die schulentlassene männliche
Jugend- 2. Auflage. 97 S. Einsiedeln 1913. Verlagsanstalt
Benziger F- Co. Preis 30 Pf.

Der Sendbote des gött·lichen Herzens Jesu. Monatsschrift des
Gebets-Apostolates und· der Andacht zum hist. Herzen. Jeder
Jahrgang (12 Hefte). Verlag Felizian Rauch (L. Pustet) in
Jnnsbruck. Preis 2 Mk.
Jnhaltsverzeichnis September 1913: Gebetsmeinung. �
Aus der Briefmappe des Sendboten. (Mit Bild.) �� Herz Jesu
��- dein alles! (Lied.) � Auf den Pfaden des Wohltuns und
des Leidens. (Mit Bild.) � Unsere Seeleute. � Das Schiff als
Sinnbild. (Mit Bild.) � Ein neuer Triumph Christi. � --Zu
uns komme dein Reich!« (Mit Bild.) � Die hl. Hildegard. �
(Mit Bild.) � Echte Verträglichkeit und Rücksichtnahme. � Die
Kirche Christi. (Mit Bild.) �� Wie die Dienstboten das kon-
stautinische Jubiläum feiern können. (Mit Bild.) � Eine Kreuz-
legende. (Mit Bild.) � Zur Lehr und Wehr. � Erbetene Ver-
öffentlichung. � Vereinsnachrichten.

Sozialc Tages-fragen. Heft 42. Herausgegeben vom Volksvereine
für das katholische Deutschland. Baden und Schwimmen. Prak-
tische Winke für die Jugendpflege von Arnold Hirt;-. 80. 54 S.
M.-Gladbach 1913. Volksvereins Verlag. Preis 80 Pf.

S-oziale Tagesfragcn. Heft 32. Herausgegeben vom Volk-8vereine
für das katholische Deutschland. Arbeiterinnenfürsorge in weib-
lichen Jugendvereinen von D--. Otto Müller. 80. 79 S.
Preis 80 Pf.

Wessel, J. Pfarrer. Wie organisiert man Jungfrauen und Mütter
in kirchlichen Vereinen? Neue Wege in der Vereinsseelsorge für
unsere Frauen und Mädchen. 2. Auflage. 240. 32 S.
Gladbach 1913. Volksvereins-Verlag. Preis 20 Pf.

sl1ersonal-Uachrichien.
Anstellunuen nnd Bcfiirderungen-

Ernannt wurde: Weltpriester Jos es Waliczek in Dembiua als
II. Kaplan in Rosenberg O.S.; Religionslehrer Andreas Thiel,
z.Zt. in Seidenberg als Pfarradministrator daselbst; Pfarrer B ernhard
Köhler in Seidenberg als Pfarradministrator in Profen; Pfarrer
Hugo Scholz in Boberröhrsdorf als solcher in Wilxen; Kaplan
B ernhard Hartlik bei St. Andreas in Zabrze als Pfarradministrator
daselbst; Pfarrer7 Oskar Feicke in Voigtsdorf zugleich als Pfarr-
administrator in Boberröhrsdorf; Kaplan Lndwig Wolny in Berlin
als Pfarrer in Kleinitz; Pfarradministrator Stanislaus Jan owski
in Markt-Bohrau als Kuratus in Prauß; Weltpriester Max Garbas
in Königshütte als I1I. Kaplan in Dentsch-Piekar; Kaplan Edmund
Mletzko in Dentsch-Piekar als solcher in Kamin; WeltpriesterJoseph
Gritzmann in Brzezinka als ll. Kaplan in Bielschowitz; Kaplau
Augustin Rassek in Zabrze als solcher in Himmelwitz; Weltpriester
Johannes Rommerskirch in Breslau als Schloßkaplan in Peters-
waldau; Weltpriester Georg Schymura in Gleiwitz-Petersdorf als
Kaplan in Pawonkau; Caritas-Verbands-Sekretär D:-. Oskar Pollak
in Berlin als Kuratus beim Dorotheenhospital in Sagan; Weltpriester

Melchior Grossek in Bralin als Ill. Kaplan in Charlottenburg;
Weltpriester l)1·. Boes e in Münsterberg als IlI. Kaplan in Neukölln;
Weltpriester Karl Schirmeisen in Obernigk als Schloßkaplan in
Brnstawe; Weltpriester Jakob Herrmann in Leschnitz als Schloß-
kaplan in Silbitz; Weltpriester Paul Gratza in Breslau als Kaplan
in Powitzko; Kaplan Georg Wünsch in Powitzko als solcher beim
Kloster zum Guten Hirten in Breslau; Pfarrer Berthold Scholz
in Brunzelwaldau als Kuratus am St. Hedwigsstifte in Lähn; Kaplan
Joh ann Bergmann in Nowag als Pfarradministrator in Nimptsch;
Kaplan Johann Ploch in Markowitz als Lokalkaplan in Jmielin;
Kaplan Josef Ledwon in Zülz als solcher in Zabrze-Süd; Kaplan
Wilhelm Knkoska in Bielschowitz als solcher in Zülz; Kaplan
Paul Stafsa in Rosmiers als solcher in Markowitz: Kaplan Franz
Nowak in Groß-Chelm als solcher in Rosmirs; Kuratieadministrator
Heinrich Wilkens in Seitwann als Kuratus daselbst: Kaplan
Alsons Machnnze in Profen als solcher in Schömberg; Welt-
priesterJose f Kramer in Bärdorf als lll. Kaplan bei St. Mauritius
in Breslau; Kaplan Stanislaus Hytrek in Oberwitz als Schloß-
kaplan in Kamienietz.

GeftorlIen.
c�0nt�0e(1e1«atio I«uti11n 1naj01«.

Am 4. August starb Herr Pfarrer Maximilian Wagner in
Köchendors. R. i. p. � Als Sodale wurde aufgenommen Herr Kuratus
Alfred Slossarczhk in Rybnik.

Am 15. August starb Herr Geistlicher Rat, Pfarrer Heinrich
Hitschfeld in Arnsdorf. R. i. p. �� Als Sodale wurde aufge-
nommen Herr Pfarrer Alois Thomas in Lamsdorf.

Kindheit- Jesu - Verein.
Von nun an werden auch diejenigen Pfarreien, die bisher mit

Aachen in Verbindung standen, von hier aus besorgt werden. �
Unter Bezugnahme auf G. V. Nr. 526 XlV wird ergebenst ersucht, die
Beiträge an die Bistumshauptkafse (Postscheckkonto 1520!) einznsenden.

Breslau, 13. September 1913. Hanke, Diözesandirektor.

Milde Gaben.
Vom 1. August bis 9· September 1913.

Werk der hl- Kindheit. Pf.-Gem. Freiburg in Schles. pro
un-isquc 26 Mk., Pf.-Gem. Altheinrichau 30 Mk., Hohenlinde Wmkler-
sches Ehepaar zur Loskaufung von 2 Heidenkinderu Karl und Viktoria
zu taufen 42 Mk., Pf.-Gem. Tarnowitz 100 Mk., Kuratie-Gem. Ring-
witz 27,90 Mk., Pf.-Gem. Altheinrichau zur Loskaufung eines Heiden-
kindes Hedwig zu taufen 21 Mk., Pf.-Gem. Schurgast inkl. zur Los-
kaufung eines Heidenkindes zu taufen 39,76 Mk., Pf.-Gem. Slawentz1tz
150,05 Mk., Schlaup zur Loskaufnng eines Heidenkindes Albert zu
taufen 20,90 Mk., Pf.-Gem. Biskupitz 235 Mk., durch Herrn Rel.-
Lehrer Klose-Ratibor 2I,40 Mk, Pf.-Gem. Zabrze St. Andreas
159,90 Mk., Pf.-Gem. Sandberg 24,90 Mk., Pf.-Gem. Oberglogan
inkl. zur Loskaufung von 3 Heidenkindern zu taufen 185 Mk., Pf.-Gem.
Wanfen 573,68 Mk., Pf.-Gem. Siemianowitz 70 Mk., Pf.-Gem. Trachen-
berg 72,40 Mk» Pf.-Gem. Cosel OS. 174,35 Mk. und 2 Mk. für
den Schutzengel-Verein, Pf.-Gem. St. Bonifatius Breslau 68,25 Mk.,
Ungeuannt aus Rathmannsdorf zur Loskaufung eines Heidenkindes
Anton zu taufen 21 Mk., Pf.-Gem. Gleiwitz Allerheiligen inkl. zur
Loskaufung von 7 Heidenkindern 3 Johannes, I Maria, I Barbara,
2 HedwZ;Maria zu taufen nnd 1,30 Mk. für den Sehnt:-engel-Verein
396,89 k., Pf.-Gem. Kl.- und Gr.-Kreidel 20 Mk., Pf.-Gem. Reich-
thal 110,24 Mk» Pf.-Gent. Kattern l0 Mk. nnd für den Schutzengel-
Verein 4 Mk., Tschechnitz 2,85 Mk. bzw. 2,6l Mk., Knratie Berlin-
Tegel 22 Mk., Pfarrer Klerlein-Hennersdors Kr. Ohlau 1000 Mk.
40J» Wertpapiere, Pf.-Gem. Wischnitz Kr. Tost 104 Mk., Pf.-Gem.
Ullersdors-Liebenthal 70,80 Mk., Pf.-Gem. Neiße inkl. zur Loskaufung
eines Heidenkindes Franziska zu taufen 100 Mk» Pf.-Gem. Jaerischan
79 Mk., Koth. Miidchenlyzeum der Armen Schulschwestern Beuthen OS.
inkl. zur Loskaufung eines Heidenkindes Anna zu taufen 185,15 Mk.
und 35,85 Mk. für den Schutzengel-Verein, Pf.-Gem. Friedeberg a. O.
20 Mk., Pf.-Gem. Radzionkau 130,22 Mk.

Allen Wohltätern ein herzliche-Z ,,Vergelt es Gott«.
Bistninshainitkafse.

Breslau, Postscheckkonto 1520.
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